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4  Vorwort 

Vorwort

Sehr geehrte Feuerwehrleute und 
alle im Katastrophenschutz täti-
gen Helferinnen und Helfer,

das allgemeine Sicherheitsbe-
dürfnis unserer Bürgerinnen und 
Bürger und die entsprechenden 
Erwartungen an den Staat sind 
heute größer denn je. So kommt 
insbesondere dem Brand- und 
Katastrophenschutz im System 
der öffentlichen Daseinsvorsorge 
eine besondere Rolle zu. 

Mit dem geänderten Brandschutz- und Hilfeleistungsge-
setz M-V 2015 und dem Landeskatastrophenschutzgesetz 
2016 haben wir moderne und praxisnahe Rechtsgrundla-
gen geschaffen. Mittlerweile haben sich auf anderen Ge-
bieten allerdings Rechtsänderungen ergeben, die auch 
Auswirkungen auf beide Gesetze gehabt haben. Mit der 
Inkraftsetzung der Datenschutz-Grundverordnung im 
Jahr 2016 galt es, die Bestimmungen in nationales Recht 
zu überführen. Sowohl im angepassten Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetz M-V als auch im Landeskatastrophen-
schutzgesetz wurden im April 2020 die Bestimmungen der 
Datenschutz-Grundverordnung umgesetzt.

Eine weitere Änderung wurde vollzogen, indem die bisheri-
gen Regelungen zur Pauschalzuweisung aus dem Aufkom-
men der Feuerschutzsteuer aus dem Finanzausgleichge-

Vorwort
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setz Mecklenburg-Vorpommern in das Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetzes M-V überführt worden sind.

Nach diesen Änderungen ist es nunmehr angebracht, eine 
neue Broschüre mit den aktuell geltenden gesetzlichen 
Grundlagen des Brand- und Katastrophenschutzes aufzu-
legen und Ihnen damit ein praktisches Hilfsmittel für Ihre 
Aufgabenerfüllung an die Hand zu geben.

Als für die Feuerwehren und die im Katastrophenschutz 
tätigen Hilfsorganisationen, Behörden und Institutionen 
zuständiger Minister für Inneres und Europa Mecklen-
burg-Vorpommern versichere ich Ihnen, dass ich Sie in 
Ihrer Arbeit weiterhin unterstützen werde und immer ein 
offenes Ohr für Ihre Sorgen und Anliegen haben werde. 

Gleichzeitig bedanke ich mich im Namen aller Bürgerin-
nen und Bürger unseres Landes für Ihre große Einsatzbe-
reitschaft und Ihr Engagement. 

Torsten Renz
Minister für Inneres und Europa
Mecklenburg-Vorpommern
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Abschnitt 1 
Aufgaben und Träger

§ 1 
Brandschutz und Technische Hilfeleistung

(1) Der vorbeugende Brandschutz erstreckt sich auf Maß-
nahmen zur Verhinderung eines Brandausbruches und 
einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungs-
wege. Er schafft außerdem Voraussetzungen für einen wir-
kungsvollen abwehrenden Brandschutz.

(2) Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnah-
men zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit 
und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen.

(3) Die Technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen 
zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sa-
chen, die bei sonstigen Not- und Unglücksfällen entstehen.

(4) Der Brandschutz und die Technische Hilfeleistung sind 
Aufgaben der Gemeinden, Landkreise sowie des Landes.

(5) Die Brandschutzbedarfsplanung ist die anhand einer 
Gefahren- und Risikoanalyse erarbeitete und an den ent-
sprechenden Schutzzielen orientierte Planung, die als ob-
jektive Grundlage für die Feststellung einer den örtlichen 
Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentli-
chen Feuerwehr dient.
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§ 2 
Aufgaben der Gemeinden

(1) Die Gemeinden haben als Aufgaben des eigenen Wir-
kungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Tech-
nische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Sie 
haben dazu insbesondere

1. eine Brandschutzbedarfsplanung zu erstellen und mit 
den amtsangehörigen sowie angrenzenden Gemeinden 
abzustimmen,

2. eine der Brandschutzbedarfsplanung entsprechende 
leistungsfähige öffentliche Feuerwehr aufzustellen, 
auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen,

3. die Maßnahmen zur Alarmierung der Feuerwehr zu ge-
währleisten,

4. die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Stellt die 
Bauaufsichtsbehörde auf der Grundlage einer Stel-
lungnahme der zuständigen Brandschutzdienststelle 
fest, dass im Einzelfall wegen einer erhöhten Brandlast 
oder Brandgefährdung eine besondere Löschwasser-
versorgung erforderlich ist, hat hierfür der Eigentümer, 
Besitzer oder Nutzungsberechtigte Sorge zu tragen,

5. die für die Ausbildung und Unterkunft der Feuerwehr-
angehörigen sowie für die Aufbewahrung der Feuer-
wehrgeräte und -ausrüstungen, deren Wartung und 
Pflege erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung 
zu stellen und

6. für die Brandschutzerziehung und -aufklärung in der 
Gemeinde Sorge zu tragen.
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(2) Gemeinden können für alle Aufgabenbereiche gemein-
same Einrichtungen schaffen. Die Rechtsaufsichtsbehörde 
kann in Ausnahmefällen auf Antrag der Gemeinde und 
im Einverständnis mit einem Betrieb oder einer Einrich-
tung, die eine Werkfeuerwehr unterhält, die Aufgaben des 
Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung in der 
Gemeinde oder einem Gemeindeteil der Werkfeuerwehr 
übertragen.

(3) Eine Gemeinde hat einer anderen Gemeinde im Rah-
men des in der Brandschutzbedarfsplanung festgelegten 
Umfanges, auf deren Ersuchen oder auf Anforderung der 
Rechtsaufsichtsbehörde Nachbarschaftshilfe zu leisten, 
soweit der abwehrende Brandschutz und die Technische 
Hilfeleistung in ihrem Gebiet dadurch nicht erheblich ge-
fährdet werden. Die andere Gemeinde hat der helfenden 
Gemeinde die Kosten zu erstatten, wenn die Nachbar-
schaftshilfe außerhalb des in der Brandschutzbedarfspla-
nung festgelegten Umfanges und in mehr als 15 Kilometer 
Entfernung (Luftlinie von der Gemeindegrenze) geleistet 
wird.

(4) Die Gemeinden können einen Ausschuss für den 
Brandschutz, der beratend tätig wird, bilden. Diesem Aus-
schuss soll die Wehrführung der Gemeinde angehören. Bei 
der Besetzung des Ausschusses nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl bleibt der durch sie eingenommene Sitz 
außer Betracht.
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§ 3 
Aufgaben der Landkreise

(1) Die Landkreise haben als Aufgaben des eigenen Wir-
kungskreises den überörtlichen Brandschutz und die über-
örtliche Technische Hilfeleistung sicherzustellen.

(2) Sie haben dazu insbesondere

1. eine für den Brandschutz und die Technische Hilfeleis-
tung zuständige Organisationseinheit (Brandschutz-
dienststelle) einzurichten. Die Leitung der Brand-
schutzdienststelle soll mindestens die Befähigung für 
das 1. Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 des Feuer-
wehrdienstes oder eine vergleichbare Qualifikation be-
sitzen,

2. die Gemeinden in allen Angelegenheiten des Brand-
schutzes und der Technischen Hilfeleistung zu beraten 
sowie die Ausrüstung der Feuerwehren zu fördern,

3. die Anerkennung der Feuerwehren, deren Einordnung 
und Überprüfung auf ihre Leistungsfähigkeit und Ein-
satzbereitschaft vorzunehmen,

4. eine ständig besetzte Feuerwehreinsatzleitstelle, die 
als integrierte Leitstelle gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 des 
Rettungsdienstgesetzes Mecklenburg-Vorpommern 
betrieben wird, einzurichten und zu unterhalten,

5. den Betrieb einer Feuerwehrtechnischen Zentrale zur 
Unterbringung, Pflege und Prüfung von Fahrzeugen, 
Geräten, auch des Digitalfunks, und Material sowie zur 
Durchführung von Ausbildungslehrgängen sicherzu-
stellen,
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6. die Zuweisung besonderer Einsatzschwerpunkte und 
die Vorbereitung von Sofortmaßnahmen für Ereignisse 
mit gefährlichen Stoffen durchzuführen,

7. an der Erstellung der Brandschutzbedarfsplanungen 
der Gemeinden mitzuwirken,

8. die Psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte 
nach belastenden Einsätzen sowie für Überlebende, 
Angehörige, Hinterbliebene, Zeugen und Vermissende 
sicherzustellen und

9. in der Funktion als Aufgabenträger des überörtlichen 
Brandschutzes und der überörtlichen Technischen Hil-
feleistung die Gemeinden bei der Aufgabenerfüllung 
zu unterstützen und das Benehmen der am Brand-
schutz Beteiligten herzustellen.

(3) Geht von einer baulichen Anlage oder von der sonsti-
gen Nutzung eines Grundstückes eine erhöhte Brandlast 
oder Brandgefährdung aus oder würde davon im Falle eines 
Brandes, einer Explosion oder eines anderen Schadensereig-
nisses eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit einer 
größeren Anzahl von Menschen oder eine besondere Um-
weltgefährdung ausgehen, so kann der Eigentümer, Besitzer 
oder Nutzungsberechtigte dazu verpflichtet werden,

1. die für die Brandbekämpfung und die Technische Hil-
feleistung über die örtlichen Verhältnisse nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 hinaus erforderlichen Mittel, 
einschließlich Sonderlöschmittel, und Geräte bereitzu-
halten oder der Gemeinde zur Verfügung zu stellen und

2. für eine dem aktuellen Stand der Technik entspre-
chende Funkversorgung der Feuerwehr innerhalb von 
Gebäuden, in denen die Funkversorgung nicht ausrei-
chend sichergestellt ist, zu sorgen,
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soweit dies verhältnismäßig ist. Baurechtliche und immis-
sionsschutzrechtliche Anforderungen und § 2 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 4 bleiben unberührt. Satz 1 ist auf Waldgrund-
stücke im Sinne des Landeswaldgesetzes nicht anzuwenden.

(4) Absatz 2 Nummer 3, 4 und 8 sowie Absatz 3 gelten für 
kreisfreie Städte entsprechend. Für große kreisangehörige 
Städte mit Berufsfeuerwehr gilt Absatz 2 Nummer 3 ent-
sprechend.

(5) Zur Lösung dieser Aufgaben können gemeinsame Ein-
richtungen geschaffen werden.

 

§ 4 
Aufgaben des Landes

Aufgabe des Landes ist es insbesondere,

1. die Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz 
als Kompetenzzentrum fortzuentwickeln und zu un-
terhalten,

2. den Gemeinden und den Landkreisen zur Verbesserung 
des Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung 
Zuweisungen und Zuwendungen zu gewähren,

3. die Brandschutzforschung und -normung zu unter-
stützen und sich an technischen Einrichtungen zu be-
teiligen,

4. auf Landesebene bei der Förderung des Ehrenamtes 
der Feuerwehren mitzuwirken sowie den Feuerwehr-
wettkampfsport zu unterstützen.
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§ 4a 
Verwendung der Zuweisungen aus der 

Feuerschutzsteuer

(1) Das Land gewährt den Landkreisen, kreisfreien und 
großen kreisangehörigen Städten Zuweisungen nach 
Maßgabe des Landeshaushaltes, mindestens jedoch in 
Höhe des Aufkommens aus der Feuerschutzsteuer, soweit 
dieses nicht für die Unterhaltung der Landesschule für 
Brand- und Katastrophenschutz sowie weitere gesetzliche 
Aufgaben des Landes erforderlich ist. Die Zuweisungen 
erfolgen im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden 
Brandschutzes insbesondere für Investitionen nach Richt-
linie des für Brand- und Katastrophenschutz zuständigen 
Ministeriums.

(2) Die nach Absatz 1 verbleibenden Zuweisungen werden 
an die Landkreise, kreisfreien und großen kreisangehörigen 
Städte auf der Grundlage der Einwohnerzahl verteilt. Es 
gelten die vom Statistischen Amt Mecklenburg-Vorpom-
mern zum 31. Dezember des jeweils vorvergangenen Jahres 
fortgeschriebenen Einwohnerzahlen. Die Landkreise ha-
ben ihre Gemeinden mit Ausnahme der großen kreisange-
hörigen Städte hieran angemessen zu beteiligen.

(3) Übersteigt das Aufkommen der Feuerschutzsteuer 
5 800 000 Euro, wird der übersteigende Betrag im Folgejahr 
an die Landkreise, kreisfreien und großen kreisangehörigen 
Städte als Zuweisungen nach Maßgabe der Absätze 1 und 
2 verteilt.
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Abschnitt 2 
Feuerwehren Allgemeine Vorschriften

§ 5 
Arten der Feuerwehr

Feuerwehren im Sinne des Gesetzes sind die öffentlichen 
Feuerwehren (Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, 
Pflichtfeuerwehr) und die betrieblichen Feuerwehren (Be-
triebs- und Werkfeuerwehren).

 

§ 6 
(aufgehoben)

 

§ 7 
Aufgaben und Befugnisse

(1) Feuerwehren führen in ihrem Zuständigkeitsbereich 
den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfe-
leistung durch. Sie nehmen Aufgaben bei der Bekämpfung 
von Katastrophen und anderen Gemeingefahren wahr und 
können im Rettungswesen mitwirken. Die Feuerwehren 
können unterstützende Aufgaben bei der Beseitigung von 
Umweltgefahren als Sofortmaßnahmen übernehmen.

(2) Feuerwehren unterstützen die vorbeugende Tätigkeit 
im Brandschutz.
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(3) Öffentliche Feuerwehren sind befugt,

1. Grundstücke, Anlagen, Gebäude, Räume, Schiffe und 
sonstige Objekte zum Zwecke der Einsatzvorbereitung, 
zur Brandbekämpfung, zur Technischen Hilfeleistung, 
zu Rettungszwecken, zur Abwehr und Bekämpfung 
von Katastrophen sowie bei behördlich verfügten Be-
sichtigungen zu betreten und Unterlagen des Brand-
schutzes einzusehen oder anzufordern,

2. zur Beseitigung akuter Gefahrenzustände, zur Brand- 
und Katastrophenbekämpfung, zu Hilfeleistungen und 
zu Rettungszwecken geeignete Personen zur Unter-
stützung heranzuziehen und Sachen unabhängig von 
Eigentums- oder Besitzverhältnissen einzusetzen, so-
lange eigene Kräfte und Mittel nicht ausreichend zur 
Verfügung stehen und keine Gefahren für das Leben 
und die Gesundheit der aufgeforderten Personen be-
stehen oder sie andere wichtige Pflichten nicht versäu-
men.

(4) Übungen der Feuerwehr in oder an Gebäuden, Grund-
stücken, Schiffen und sonstigen Anlagen bedürfen der Zu-
stimmung der Eigentümer oder der von ihnen Ermächtig-
ten.

(5) Soweit ihre Einsatzbereitschaft gewährleistet ist, kön-
nen Feuerwehren Aufgaben zur Sicherung von Veranstal-
tungen oder für Dritte andere Leistungen im Brandschutz 
erbringen.

(6) Die Feuerwehren sind berechtigt, die notwendigen Si-
cherungsmaßnahmen zu treffen, um auf der Einsatzstelle 
ungehindert tätig sein zu können, soweit die Ordnungsbe-
hörde oder die Polizei entsprechende Maßnahmen nicht 
getroffen hat. Jeder ist verpflichtet, diese Sicherungsmaß-
nahmen einzuhalten.
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§ 8 
Berufsfeuerwehr

(1) Städte mit mehr als 80 000 Einwohnern müssen, andere 
Städte können eine Berufsfeuerwehr als gemeindliche Ein-
richtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit aufstellen.

(2) Die Aufgaben der Berufsfeuerwehr sind von Beamten 
wahrzunehmen.

(3) Die Leitungen der Berufsfeuerwehren sind Vorgesetzte 
der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen 
Feuerwehren in den Städten. Sie sind auch für die Einsatz-
bereitschaft und Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren 
im Stadtgebiet verantwortlich und beraten die Städte in 
allen Angelegenheiten des Brandschutzes sowie der Tech-
nischen Hilfeleistung.

(4) Die Bildung und Auflösung einer Berufsfeuerwehr be-
dürfen der Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde.

§ 9 
Freiwillige Feuerwehr

(1) Freiwillige Feuerwehren sind gemeindliche Einrichtun-
gen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie gliedern sich 
in Gemeindefeuerwehren sowie in Ortsfeuerwehren, die 
in Gemeindeteilen aufgestellt werden können und dann 
zusammen die Gemeindefeuerwehr bilden. Darüber hi-
naus können im Rahmen der Brandschutzbedarfspla-
nung Feuerwehren mit besonderen Aufgaben bestimmt 
werden. Eine Feuerwehr mit besonderen Aufgaben ist 
eine Gemeindefeuerwehr, die aufgrund ihrer Ausstattung 
die besondere Gefahren- und Risikobekämpfung auch 
überörtlich gewährleisten kann. Die vorteilziehenden  
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Gemeinden haben sich an der Finanzierung der Ausstat-
tung zu beteiligen.

(2) Die Freiwilligen Feuerwehren geben sich eine Satzung, 
in der sie die Rechte und Pflichten der Mitglieder regeln.

(3) Die Freiwilligen Feuerwehren bestehen aus der Einsatz-
abteilung. Daneben können andere Abteilungen (zum Bei-
spiel Reserve-, Ehren-, Jugend- oder Musikabteilung) ge-
bildet werden.

(4) Gemeinden können in Freiwilligen Feuerwehren feuer-
wehrtechnisches Personal hauptamtlich beschäftigen.

(5) In Städten mit Berufsfeuerwehren sollen neben diesen 
Freiwillige Feuerwehren aufgestellt werden. Sie erhalten 
den Status von Ortsfeuerwehren.

 

§ 10 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind ehren-
amtlich tätig.

(2) In den aktiven Dienst kann eintreten, wer das 16. Le-
bensjahr vollendet hat und

1. regelmäßig für den Einsatz- und Ausbildungsdienst zur 
Verfügung steht oder

2. den Feuerwehrdienst regelmäßig durch besondere Fä-
higkeiten und Kenntnisse unterstützt.

Mit dem Eintritt entsteht für Mitglieder nach Satz 1 
Nummer 1 die Verpflichtung zur Teilnahme am Einsatz-, 
Übungs-, Aus- und Fortbildungsdienst. Aktive Mitglieder,  
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die aus beruflichen oder anderen zwingenden Gründen 
dem Feuerwehrdienst für mehr als drei Monate nicht 
zur Verfügung stehen, sind auf Antrag für den Zeitraum 
des Dienstausfalls zu beurlauben. Mit Einverständnis 
der Wehrführungen können sie Dienst bei einer anderen 
öffentlichen Feuerwehr ableisten. Eine Doppelmitglied-
schaft in Feuerwehren ist möglich.

(3) In der Regel endet der aktive Dienst durch Übertritt in 
die Ehrenabteilung mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
das 65. Lebensjahr vollendet wird. Wenn die gesundheit-
lichen Voraussetzungen vorliegen, kann der Übertritt zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgen, spätestens jedoch mit 
Vollendung des 67. Lebensjahres.

(4) Der Eintritt in die Jugend- sowie in die Musikabteilung 
ist in der Regel vom elften Lebensjahr an zulässig. Kinder 
ab Vollendung des sechsten Lebensjahres können zum 
Zwecke der Brandschutzerziehung in die Jugendabteilung 
aufgenommen werden. Rechte und Pflichten der Angehö-
rigen der Jugendabteilung sind in einer Jugendordnung 
festzulegen. Zur Verstärkung der Musikabteilung können 
bis zur Hälfte der Personalstärke auch nicht einer Feuer-
wehr angehörende Personen aufgenommen werden; sie 
werden dadurch nicht Mitglieder der Feuerwehr.

 

§ 11 
Absicherung der ehrenamtlich Tätigen

(1) Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben An-
spruch auf Ersatz ihrer Auslagen und auf unentgeltliche 
Dienst- und Schutzkleidung. Ihnen dürfen aus dem Dienst 
keine Nachteile im Arbeits-, Dienst- oder Ausbildungsver-
hältnis erwachsen.
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(2) Während der Dauer der Teilnahme an Einsätzen (ein-
schließlich einer angemessenen Erholungsphase), Übun-
gen, Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, notwendigen 
Dienstberatungen und Aufgaben der Brandschutzerzie-
hung und -aufklärung sowie auf Anforderung der Gemein-
de an sonstigen Veranstaltungen entfällt für sie die Pflicht 
zur Arbeits- und Dienstableistung sowie zur Ausbildung. 
Der Arbeitgeber oder Dienstherr ist verpflichtet, für die-
sen Zeitraum das Arbeitsentgelt oder die Dienstbezüge 
einschließlich aller Nebenleistungen und Zulagen fortzu-
zahlen, die ohne die ehrenamtliche Tätigkeit üblicherweise 
erzielt worden wären. Dem privaten Arbeitgeber wird der 
Betrag auf Antrag durch die Gemeinde erstattet. Beruflich 
selbständigen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren 
wird der Verdienstausfall durch die Gemeinde erstattet. 
Die Teilnahme an Veranstaltungen nach Satz 1 ist dem 
Arbeitgeber oder Dienstherren unverzüglich mitzuteilen.

(3) Auf Antrag ist dem privaten Arbeitgeber auch das 
Arbeitsentgelt zu erstatten, das er aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften während einer Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit, die auf den Dienst in der Feuerwehr zurückzu-
führen ist, weiterleistet. Beruflich Selbständigen wird der 
Verdienstausfall oder wahlweise die Kosten für eine Ver-
tretungskraft während einer Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit, die auf den Dienst in der Feuerwehr zurückzu-
führen ist, bis zu einer Dauer von sechs Monaten erstattet. 
Mit der Erstattung kann der zuständige Träger der gesetz-
lichen Unfallversicherung durch den Träger der Feuerwehr 
beauftragt werden.

(4) Gesundheitsschäden von Mitgliedern der Freiwilligen 
Feuerwehr, die im Rahmen des Feuerwehrdienstes entstan-
den sind oder sich verschlechtert haben und die nicht den 
Kausalitätsanforderungen eines Arbeitsunfalles entspre-
chen, können ohne Anerkennung eines Rechtsanspruches  
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freiwillig von dem Träger der Feuerwehr entschädigt wer-
den. Der Träger der Feuerwehr kann den zuständigen Trä-
ger der Unfallversicherung beauftragen, die Entschädigung 
durch Verwaltung eines gesondert einzurichtenden Fonds, 
der durch Umlagen der versicherten Gemeinden finanziert 
wird, durchzuführen.

(5) Sachschäden, die Mitgliedern der Freiwilligen Feuer-
wehr bei Ausübung des Feuerwehrdienstes entstehen, sind 
von der Gemeinde zu ersetzen, sofern die Betroffenen den 
Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeige-
führt haben. Schadensersatzansprüche der Mitglieder der 
Feuerwehr gegen Dritte gehen auf die Gemeinde über, so-
weit diese Ersatz nach Satz 1 zu leisten hat.

 

§ 12 
Gemeinde-, Orts- und Amtswehrführung

(1) Die aktiven Mitglieder der Gemeindefeuerwehr wäh-
len aus ihrer Mitte für sechs Jahre je ein Mitglied als Ge-
meindewehrführung und als Stellvertretung. Die aktiven 
Mitglieder der Ortsfeuerwehr wählen außerdem für die 
gleiche Wahlzeit je ein Mitglied als Ortswehrführung und 
als Stellvertretung. Nach Zustimmung der Gemeindever-
tretung werden die Gewählten zu Ehrenbeamten ernannt. 
Das Wahlverfahren ist in einer Satzung zu regeln.

(2) Wählbar ist, wer

1. mindestens vier Jahre aktiv einer Freiwilligen Feuer-
wehr angehört hat,

2. die persönliche und fachliche Eignung für das Amt be-
sitzt,
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3. die für das Amt erforderlichen Lehrgänge besucht hat 
oder sich bei Annahme der Wahl zur Teilnahme ver-
pflichtet,

4. das 59. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Eine Wiederwahl ist auch nach Vollendung des 59. Le-
bensjahres zulässig. Die Wahlzeit endet mit dem Kalen-
derjahr, in dem der Gewählte das 65. Lebensjahr vollendet 
hat. Liegen die gesundheitlichen Voraussetzungen vor, 
endet die Wahlzeit spätestens mit Vollendung des 67. Le-
bensjahres.

(3) Die Wehrführung ist für die Einsatzbereitschaft der 
Freiwilligen Feuerwehr und die Ausbildung ihrer Mitglie-
der verantwortlich.

(4) Doppelfunktionen in Freiwilligen Feuerwehren sind 
grundsätzlich möglich, soweit die Gefahr einer Interessen-
kollision ausgeschlossen ist.

(5) Ist eine in eine der in Absatz 1 genannten Funktio-
nen gewählte Person den persönlichen oder fachlichen 
Anforderungen, die ihr Amt an sie stellt, nicht mehr ge-
wachsen, so kann diese Person von der Gemeindevertre-
tung nach Anhörung der Mitgliederversammlung vor-
zeitig abberufen werden. Das gilt auch, wenn ihr durch 
die Mitgliederversammlung das Vertrauen entzogen 
wurde. Die Abberufung bedarf der Bestätigung durch 
die Rechtsaufsichtsbehörde. Das Verfahren ist in einer 
Satzung zu regeln.

(6) In Ämtern werden je ein Mitglied als Amtswehrfüh-
rung und als Stellvertretung durch die Gemeinde- und 
Ortswehrführungen gewählt. Mit Zustimmung des Amts-
ausschusses können auf Kosten der Gemeinden weitere 
Stellvertretungen gewählt werden. Im Übrigen sind die  
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Absätze 1 bis 5 entsprechend anzuwenden. Die Amtswehr-
führung stellt das Bindeglied zwischen der Kreiswehrfüh-
rung und den Gemeindewehrführungen dar und

1. wirkt darauf hin, dass die besonderen Gefahren und Ri-
siken im Amtsbereich bei der gemeindeübergreifenden 
Brandschutzbedarfsplanung berücksichtigt werden,

2. berät die Feuerwehren der amtsangehörigen Gemein-
den in fachlichen und organisatorischen Fragen,

3. koordiniert die Aus- und Fortbildung,

4. wirkt bei der Aufstellung von Einsatz- und Alarmplä-
nen mit,

5. berät die Gemeinden bei der Finanzausstattung,

6. unterstützt die Gemeinden bei der Bildung gemeinde-
übergreifender Führungsgruppen und

7. trifft alle darüber hinaus erforderlichen Maßnahmen, 
um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren im Amts-
bereich zu sichern.

Die Amtswehrführung wirkt auf Grundlage der Brand-
schutzbedarfsplanung darauf hin, dass Feuerwehren mit 
besonderen Aufgaben gemäß § 9 Absatz 1 bestimmt wer-
den.
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§ 13 
Pflichtfeuerwehr

(1) Die Gemeinde hat eine Pflichtfeuerwehr aufzustellen, 
wenn kein ausreichender abwehrender Brandschutz ge-
währleistet ist.

(2) Die Pflichtfeuerwehr ist eine gemeindliche Einrichtung 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Gemeindevertre-
tung beschließt die Satzung der Pflichtfeuerwehr. Glie-
derung und Ausbildung der Pflichtfeuerwehr richten sich 
nach den Bestimmungen der Freiwilligen Feuerwehren.

(3) Alle Einwohner im Alter von 18 bis 55 Jahren sind ver-
pflichtet, Dienste in der Pflichtfeuerwehr als ehrenamt-
liche Tätigkeit für die Gemeinde zu übernehmen und 
auszuüben, wenn dem keine schwerwiegenden Gründe 
entgegenstehen.

(4) Der Bürgermeister bestellt die erforderliche Zahl von 
Einwohnern durch schriftlichen Verpflichtungsbescheid. 
Die Wehrführung und die Stellvertretung sind von der Ge-
meindevertretung zu berufen. Sie werden zu Ehrenbeam-
ten ernannt. Die Berufung bedarf der Bestätigung durch 
die Aufsichtsbehörde.

(5) Die zum Dienst Verpflichteten haben die gleichen 
Rechte und Pflichten wie die Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehr.
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 14 
Aus- und Fortbildung

(1) Aus- und Fortbildungsmaßnahmen obliegen den Ge-
meinden und Landkreisen und dem Land.

(2) Die Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz 
hat die Aufgabe, Führungskräfte und Spezialisten der öf-
fentlichen Feuerwehren aus- und fortzubilden. Daneben 
obliegt ihr die Aus- und Fortbildung für besondere Auf-
gaben und Aufgabenträger im Brand- und Katastrophen-
schutz sowie die Unterstützung der Ausbildung auf Land-
kreisebene. Dazu erlässt das Ministerium für Inneres und 
Europa eine Schulordnung.

(3) Die Aus- und Fortbildung an der Landesschule für 
Brand- und Katastrophenschutz ist für öffentliche Feuer-
wehren gebührenfrei. Betriebliche Feuerwehren und 
Feuerwehren anderer Bundesländer können an den Aus-
bildungsmaßnahmen gegen Kostenerstattung nach einer 
Rechtsverordnung für die Benutzung der Landesschule für 
Brand- und Katastrophenschutz teilnehmen.

(4) Die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden in der 
Regel mit einer Leistungsüberprüfung abgeschlossen.

 

§ 15 
Feuerwehrverbände

(1) In einem Landkreis wird ein Kreisfeuerwehrverband 
und in einer kreisfreien Stadt ein Stadtfeuerwehrverband 
gebildet. Die Feuerwehrverbände sind Körperschaften des 
öffentlichen Rechts und geben sich eine von der Rechts-
aufsicht zu genehmigende Satzung.
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(2) Betriebliche Feuerwehren können auf Antrag Ver-
bandsmitglied werden.

(3) Die Landkreise, Städte und Gemeinden haben zu den 
Kosten der Feuerwehrverbände beizutragen.

(4) Die Feuerwehrverbände haben

1. die Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie die 
Bereitschaft der Bevölkerung, freiwillig im Brand-
schutz mitzuwirken, zu fördern,

2. die Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Freiwilli-
gen Feuerwehren zu unterstützen,

3. die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren in ihren 
wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten, soweit 
sie mit dem Feuerwehrdienst im Zusammenhang ste-
hen, zu betreuen.

(5) Die Feuerwehrverbände und die Berufsfeuerwehren 
können sich zu einem Landesfeuerwehrverband zusam-
menschließen.

 

§ 16 
Kreis- und Stadtwehrführung

(1) Die oder der gemäß Satzung gewählte Vorsitzende des 
Kreisfeuerwehrverbandes und die Stellvertretung oder 
Stellvertretungen werden dem Kreistag zur Ernennung in 
das Ehrenbeamtenverhältnis als Kreiswehrführerin oder 
Kreiswehrführer und Stellvertreterin oder Stellvertreter für 
die Dauer der Wahlperiode von sechs Jahren vorgeschla-
gen.
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(2) Die Kreiswehrführung

1. vertritt den Kreisfeuerwehrverband gemäß seiner Sat-
zung,

2. unterstützt die Nachwuchsarbeit und Kamerad-
schaftspflege,

3. leitet die Amts- und Gemeindewehrführungen fachlich 
an und

4. arbeitet mit der Leitung der Brandschutzdienststelle 
zusammen.

(3) In kreisfreien Städten gilt für die Stadtwehrführung Ab-
satz 1 und Absatz 2 Nummer 1 entsprechend. Sie arbeitet 
mit der Leitung der Berufsfeuerwehr zusammen.

(4) Ist eine in eine der in Absatz 1 und 3 genannten Funk-
tionen gewählte Person den persönlichen oder fachlichen 
Anforderungen, die ihr Amt an sie stellt, nicht mehr ge-
wachsen, so kann diese Person nach Anhörung der Mitglie-
derversammlung vorzeitig abberufen werden. Das Gleiche 
gilt entsprechend, wenn ihr durch die Mitgliederversamm-
lung das Vertrauen entzogen wurde. Das Verfahren ist in 
einer Satzung zu regeln.

 

§ 17 
Betriebliche Feuerwehren

(1) Betriebe und Einrichtungen können eigene oder gemein-
same Betriebsfeuerwehren aufstellen. Über ihre Anerken-
nung als Werkfeuerwehr entscheidet die Rechtsaufsichts-
behörde unter Beteiligung der zuständigen Gemeinde. 
Dieses gilt auch für Feuerwehren anderer Träger.
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(2) Das Ministerium für Inneres und Europa kann auf An-
trag der Gemeinde Betriebe und Einrichtungen, die beson-
ders brand- und explosionsgefährdet sind oder bei denen 
in einem Schadensfall eine größere Anzahl von Personen 
gefährdet wird oder von denen andere Gefahren für die 
Umwelt oder Sachgüter ausgehen, die durch die öffentli-
chen Feuerwehren nicht oder nicht ausreichend abgedeckt 
werden können, verpflichten, eine den Bedürfnissen des 
Betriebes oder der Einrichtung entsprechende Werkfeuer-
wehr aufzustellen, auszustatten und zu unterhalten. Der 
Betrieb oder die Einrichtung ist anzuhören.

(3) Einer Werkfeuerwehr dürfen nur Werkskundige vom 
vollendeten 18. Lebensjahr bis zum Erreichen der gesetz-
lich festgelegten Altersgrenze angehören.

(4) Die Betriebe und Einrichtungen bestellen die Werk-
feuerwehrführung und die Stellvertretung. Die Bestellung 
bedarf der Bestätigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

(5) Die Werkfeuerwehr muss ständig einsatzbereit sein. 
Sie ist auf Anforderung der Gemeinde oder der Rechtsauf-
sichtsbehörde verpflichtet, auch außerhalb ihres Betriebes 
oder ihrer Einrichtung Hilfe zu leisten, soweit der abweh-
rende Brandschutz gesichert ist.

 

§ 18 
Leitung an der Einsatzstelle

(1) Die Einsatzleitung obliegt der Leitung der öffentlichen 
Feuerwehr der Gemeinde, auf deren Territorium der Ein-
satz erfolgt. Die Amts- oder Kreiswehrführung kann die 
Einsatzleitung übernehmen.
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(2) In Städten mit Berufsfeuerwehr obliegt dieser die Ein-
satzleitung.

(3) In Betrieben und Einrichtungen, die eine Werkfeuer-
wehr unterhalten, hat die Leitung der Werkfeuerwehr die 
Einsatzleitung.

(4) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann im Einzelfall die Ein-
satzleitung übernehmen.

 

Abschnitt 3 
Vorbeugender Brandschutz

§ 19 
Brandverhütungsschau

(1) Brand- und explosionsgefährdete Gebäude, Anlagen 
und Lagerstätten sind, soweit sie nicht unter ständiger 
Aufsicht der Bergbehörde stehen, einer regelmäßigen 
Brandverhütungsschau zu unterziehen. Das Gleiche gilt 
auch für bauliche Anlagen, in denen im Brandfall ein grö-
ßerer Personenkreis in Gefahr kommen kann oder die eine 
erhebliche Gefährdung für die Umwelt, für Sachwerte, für 
wertvolles Kulturgut und eine erhebliche Störung der all-
gemeinen Sicherheit hervorrufen können.

(2) Eigentümer und Besitzer von Gebäuden und Betrieben 
sind verpflichtet, die Brandverhütungsschau zu dulden, 
den mit der Durchführung beauftragten Personen Zutritt 
zu Räumen und die Prüfung der Einrichtungen und An-
lagen zu gestatten. Sie haben auf Anforderung aktuelle 
Feuerwehrpläne zur Verfügung zu stellen.
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(3) In Betrieben, Einrichtungen, Gebäuden, Anlagen und 
Lagerstätten des Bundes und des Landes kann die Brand-
verhütungsschau nur im Einvernehmen mit deren Behörde 
durchgeführt werden. Die Brandverhütungsschau wird in 
diesem Falle nach gesonderten gesetzlichen Regelungen 
durchgeführt.

(4) Die Landkreise und kreisfreien Städte sind für die 
Durchführung der Brandverhütungsschau und die An-
ordnung der Beseitigung der festgestellten Mängel verant-
wortlich, soweit nicht andere Behörden zuständig sind. In 
Städten mit Berufsfeuerwehren führt diese die Brandver-
hütungsschau durch.

(5) Die Feuerwehren sind an der Brandverhütungsschau zu 
beteiligen.

 

§ 20 
Stellungnahmen

(1) Stellungnahmen zum vorbeugenden Brandschutz erfol-
gen insbesondere im bauaufsichtlichen Verfahren und bei 
der Erteilung von Gewerbegenehmigungen nach Maßgabe 
entsprechender Vorschriften sowie auf Anforderung von 
Unternehmern. Im Genehmigungsverfahren für den Neu-, 
Um- und Ausbau von Feuerwehrgebäuden soll der zustän-
dige Träger der Unfallversicherung gehört werden.

(2) Stellungnahmen erfolgen durch Berufsfeuerwehren, die 
Brandschutzdienststellen der Landkreise und gleichwerti-
ge hauptamtliche Kräfte anderer öffentlicher Feuerwehren.

 



34  Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG 

 21 
Brandsicherheitswachen

(1) Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr 
besteht und bei denen bei Ausbruch eines Brandes Perso-
nen gefährdet würden, dürfen nur in Anwesenheit einer 
Brandsicherheitswache stattfinden. Die Veranstaltungen 
sind rechtzeitig vorher der Gemeinde anzuzeigen. Die Ge-
meinde ist verpflichtet, die notwendigen Brandsicherheits-
wachen zu stellen, sofern der Veranstalter dieser Verpflich-
tung nicht selbst genügt.

(2) Die Führung einer Brandsicherheitswache kann Anord-
nungen treffen, die zur Verhütung und Bekämpfung von 
Brandgefahren und zur Sicherung der Rettungs- und An-
griffswege erforderlich sind.

 

Abschnitt 4 
Pflichten im Brandschutz

§ 22 
Brandschutzgerechtes Verhalten

(1) Jeder hat die Pflicht, sich so zu verhalten, dass Brände 
verhindert werden und entstandene Brände schnell be-
kämpft werden können.

(2) Wer einen Brand, einen Unglücksfall oder ein ande-
res Ereignis bemerkt, durch das Menschen, Tiere oder 
Sachwerte erheblich gefährdet sind, ist verpflichtet, un-
verzüglich die Feuerwehreinsatzleitstelle oder die Polizei 
zu benachrichtigen, sofern er die Gefahr nicht selbst be-
seitigt oder beseitigen kann. Wer um Übermittlung einer  
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Gefahrenmeldung ersucht wird, ist im Rahmen der ihm ge-
gebenen Möglichkeiten hierzu verpflichtet.

(3) Soweit es möglich und zumutbar ist, sind in Gefahr be-
findliche Menschen zu retten, Sachen zu schützen, zu ber-
gen sowie der Brand zu bekämpfen.

(4) Eigentümer und Besitzer von Gegenständen, durch die 
der Einsatz der Feuerwehr behindert wird, sind verpflich-
tet, diese auf Weisung der Einsatzleitung oder deren Be-
auftragten wegzuräumen oder die Entfernung zu dulden.

(5) Eigentümer und Besitzer bestimmter, von der Gemein-
de bezeichneter Fahrzeuge und Geräte sind verpflichtet, 
diese bei Alarmen vereinbarungsgemäß zur Verfügung zu 
stellen.

 

§ 23 
Duldungspflichten der Grundstückseigentümer  

und Besitzer

(1) Die Eigentümer und Besitzer der von Bränden, Un-
glücksfällen oder öffentlichen Notständen betroffenen 
Gebäude, Grundstücke und Schiffe sind verpflichtet, den 
Feuerwehrangehörigen, deren Technik und sonstigen beim 
Einsatz dienstlich tätigen Personen den Zutritt zu ihren 
Grundstücken und deren Benutzung für Arbeiten zur Ab-
wendung der Gefahren zu gestatten. Sie haben Wasser-
vorräte, die sich in ihrem Besitz befinden oder auf ihren 
Grundstücken gewonnen werden können sowie sonstige 
Hilfsmittel, insbesondere für die Schadensbekämpfung 
verwendbare Geräte, auf Anforderung zur Verfügung 
zu stellen und zur Benutzung zu überlassen. Sie haben 
ferner die von der Einsatzleitung oder deren Beauftrag-
ten im Interesse eines wirkungsvollen Einsatzes und zur  



36  Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG 

Verhütung einer weiteren Ausdehnung des Schadenfalles 
angeordneten Maßnahmen wie Räumung von Grundstü-
cken und Gebäuden, Beseitigung von Bäumen, Sträuchern 
und Pflanzen, Einfriedungen, Gebäudeteilen und Gebäuden 
zu dulden. Diese Maßnahmen dürfen nicht zu Schäden füh-
ren, die erkennbar außer Verhältnis zu dem beabsichtigten 
Erfolg stehen. Diese Verpflichtungen haben auch die Eigen-
tümer der umliegenden Grundstücke und Gebäude.

(2) Eigentümer und Besitzer von Gebäuden und Grund-
stücken sind verpflichtet, die Anbringung von Feuermel-
de- und Alarmeinrichtungen und von Hinweisschildern 
zur Gefahrenbekämpfung ohne Entschädigung zu dulden.

 

Abschnitt 5 
Kosten, Entschädigungen und Schadenersatz

§ 24 
Kostenpflicht

(1) Die Gemeinden, Landkreise und das Land haben die 
Kosten für die ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Auf-
gaben zu tragen.

(2) Die Wehrführungen sowie deren Stellvertretungen 
erhalten eine Aufwandsentschädigung. Weitere mit be-
sonderen Aufgaben betraute Personen können eine Auf-
wandsentschädigung erhalten.

(3) Das Land trägt die Kosten für die Einrichtung und 
Unterhaltung der Landesschule für Brand- und Katast-
rophenschutz. Reisekosten und Tagegelder werden nach 
dem Landesreisekostengesetz vergütet.
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§ 25 
Kostenersatz

(1) Der Einsatz der öffentlichen Feuerwehren ist im Rah-
men der ihnen nach § 1 obliegenden Aufgaben unentgelt-
lich, soweit in den nachfolgenden Absätzen nichts anderes 
bestimmt ist.

(2) Zum Ersatz der durch die Einsätze der Feuerwehr und 
der die Feuerwehr unterstützenden Organisationen ent-
standenen Kosten ist gegenüber dem Träger der Feuer-
wehren verpflichtet:

1. wer die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht hat,

2. wer die Feuerwehr vorsätzlich oder grob fahrlässig 
grundlos alarmiert hat,

3. wer eine Brandmeldeanlage betreibt, wenn diese einen 
Fehlalarm auslöst,

4. der Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden 
durch den Betrieb von Schienen-, Luft-, Wasser- oder 
Kraftfahrzeugen entstanden ist; ausgenommen davon 
sind Einsätze zur Rettung von Menschenleben,

5. der Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nutzungsbe-
rechtigte von Gewerbe- oder Industriebetrieben für 
den Einsatz von Sonderlösch- oder Sondereinsatzmit-
teln,

6. der Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung 
erforderlich gemacht hat, oder derjenige, der die tat-
sächliche Gewalt über eine solche Sache ausübt; außer 
in den Fällen des § 1 Absatz 2,



38  Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG 

7. der Veranstalter für die Durchführung der Brandsi-
cherheitswache nach § 21 Absatz 1 Satz 3.

Mehrere zum Kostenersatz Verpflichtete haften als Ge-
samtschuldner. Die Pflicht zum Kostenersatz umfasst 
auch:

1. den Schadensersatz und die Entschädigung nach § 26,

2. die Kosten der Entsorgung von bei der Brandbekämp-
fung mit Schadstoffen belastetem Löschwasser,

3. die Aufwendungen für Sonderlösch- und Sonderein-
satzmittel auch bei anderen als nach Satz 1 Nummer 5 
beschriebenen Einsätzen sowie

4. die Kosten der Entsorgung von Sonderlösch- und Son-
dereinsatzmitteln und

5. die Entschädigung nach § 28 Absatz 6 Satz 3.

(3) Der Kostenersatz ist durch Satzung zu regeln. Dabei 
können Pauschalbeträge festgesetzt werden. Zu den Kos-
ten gehören auch die angemessene Verzinsung des An-
lagekapitals und angemessene Abschreibungen sowie 
Verwaltungskosten einschließlich Gemeinkosten. Der 
Kostenersatz darf höchstens so bemessen werden, dass die 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt an-
satzfähigen Kosten gedeckt werden. Die Vorhaltekosten 
können auf Grundlage der im gewerblichen Bereich übli-
chen Nutzungszeiten berechnet werden.

(4) Die Landkreise und kreisfreien Städte sowie Städte mit 
Berufsfeuerwehren können von den Verfügungsberechtig-
ten Kostenersatz für die Durchführung der Brandverhü-
tungsschau (§ 19) verlangen.
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(5) Auf Kostenersatz kann ganz oder teilweise verzichtet 
werden, soweit die Erhebung der Kosten im Einzelfall eine 
unbillige Härte bedeuten würde oder ein besonderes öf-
fentliches Interesse für den Verzicht besteht.

 

§ 26 
Schadenersatz und Entschädigung für 

persönliche und sachliche Hilfeleistungen

(1) Wer bei Bränden oder öffentlichen Notständen zur 
persönlichen Hilfeleistung verpflichtet wird oder freiwillig 
Hilfe leistet, kann von der Gemeinde, in deren Gebiet er 
hilft, seinen entstandenen Schaden ersetzt verlangen, so-
weit er nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag. 
Verdienstausfall wird nur ersetzt, wenn eine unentgeltliche 
Hilfeleistung unzumutbar wäre.

(2) Im Falle der Inanspruchnahme von Sachen gemäß § 7 
Absatz 3 Nummer 2 und § 22 Absatz 5 kann der Eigentü-
mer oder Besitzer von der Gemeinde eine Entschädigung 
in Geld verlangen. Dies gilt nicht, soweit der Schaden 
durch Maßnahmen verursacht ist, die zum Schutz seiner 
Person oder seines Eigentums getroffen wurden.

(3) Der Anspruch auf Entschädigung entfällt für denjeni-
gen, der bei der Beseitigung von ihm schuldhaft verursach-
ter Brände oder anderer Ereignisse einen Schaden erleidet.

(4) Soweit eine Werkfeuerwehr in den Fällen des § 17 Ab-
satz 5 Hilfe geleistet hat, kann der Betrieb oder die Ein-
richtung von der anfordernden Gemeinde oder Auf-
sichtsbehörde Entschädigung in Geld für die Kosten der 
Hilfeleistung verlangen.
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Abschnitt 6 
Aufsicht

§ 27 
Aufsicht

Rechtsaufsichtsbehörde ist

1. der Landrat für Werkfeuerwehren in den kreisangehö-
rigen Gemeinden und den Kreisfeuerwehrverband,

2. der Oberbürgermeister für die Werkfeuerwehren und 
den Stadtfeuerwehrverband in der kreisfreien Stadt,

3. im Übrigen die gemäß § 79 der Kommunalverfassung 
zuständige Behörde.

Die Rechte der Rechtsaufsichtsbehörde richten sich nach 
§§ 80 ff. der Kommunalverfassung.
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Abschnitt 7 
Schlussvorschriften

§ 28 
Datenschutz

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gelten 
die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 
22.11.2016, S. 72, L 127 vom 23.5.2018, S. 2) und des Landes-
datenschutzgesetzes nach Maßgabe der folgenden Vor-
schriften.

(2) Die Feuerwehren, die Landesschule für Brand- und Ka-
tastrophenschutz, das Landesamt für zentrale Aufgaben 
und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern und die für die Durchführung 
dieses Gesetzes und des Brandschutz-Ehrenzeichen-Geset-
zes zuständigen Stellen dürfen für die ihnen nach diesem 
Gesetz obliegenden Aufgaben die erforderlichen personen-
bezogenen Daten von Feuerwehrangehörigen verarbeiten. 
Zu den Aufgaben zählen insbesondere die Erstellung von 
Einsatz- und Alarmplänen, die Mitgliederverwaltung, die 
Planung und Durchführung von Aus- und Fortbildungen, 
die Planung und Durchführung von Ehrungen sowie die 
Dokumentation und Abrechnung von Einsätzen. Hierzu 
zählen nur folgende Daten:

1. Name,

2. Vorname,



42  Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG 

3. Geburtsdatum,

4. Anschrift,

5. Erreichbarkeiten,

6. Erziehungsberechtigte (bei Minderjährigen),

7. Beruf,

8. Beschäftigungsstelle,

9. Angaben über die körperliche Tauglichkeit,

10. Datum des Eintritts in die Feuerwehr,

11. Personalnummer, Dienstausweisnummer,

12. persönliche Ausrüstung,

13. Aus- und Fortbildungslehrgänge,

14. Funktion in der Feuerwehr,

15. Dienstgrad, Beförderungen,

16. besondere Kenntnisse und Fähigkeiten,

17. Auszeichnungen und Ehrungen,

18. Einsätze, Dienstzeiten, sonstige geleistete Stunden sowie

19. Bankverbindung.

(3) Für die Verwaltung und Abrechnung der Einsätze dür-
fen die für die Durchführung dieses Gesetzes zuständigen 
Stellen über Absatz 2 hinaus folgende Angaben zu Verur-
sachern, Eigentümern und geschädigten, hilfesuchenden 
oder geretteten Personen verarbeiten:
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1. Name, Vorname,

2. Anschrift und

3. Erreichbarkeiten.

Die Gemeinden dürfen zum Zwecke der Abrechnung von 
Einsätzen die in Satz 1 genannten Angaben an das jeweils 
zuständige Amt übermitteln.

(4) Das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der 
Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-
Vorpommern kann zur Datenverarbeitung IT-Verfahren 
und automatisierte Verfahren im Sinne des Landesdaten-
schutzgesetzes betreiben sowie für andere Stellen damit 
verbundene Dienstleistungen erbringen.

(5) In den Feuerwehreinsatzleitstellen dürfen zum Zwecke 
der Nachverfolgung des Notfallgeschehens Notrufe ohne 
Einwilligung des Anrufers aufgezeichnet und die entspre-
chenden personenbezogenen Daten an andere Stellen 
übermittelt werden, soweit dies erforderlich ist. Die per-
sonenbezogenen Daten und Aufzeichnungen sind spätes-
tens nach sechs Monaten zu löschen. Dies gilt nicht, wenn 
die personenbezogenen Daten oder die Aufzeichnungen 
für die Abrechnung oder als Beweismittel benötigt werden.

(6) Die für die Feuerwehreinsatzleitstelle zuständige Be-
hörde kann von demjenigen, der geschäftsmäßig Telekom-
munikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt (Diens-
teanbieter), Auskunft über die nach den §§ 95 und 111 des 
Telekommunikationsgesetzes erhobenen personenbezoge-
nen Daten verlangen (§ 113 Absatz 1 Satz 1 des Telekommu-
nikationsgesetzes), soweit dies zur Abwehr einer im einzel-
nen Falle bevorstehenden Gefahr erforderlich ist. Aufgrund 
eines Auskunftsverlangens nach Satz 1 haben die Dienste-
anbieter die zur Auskunftserteilung erforderlichen Daten 



44  Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG 

unverzüglich, vollständig und richtig zu übermitteln. Die in 
Anspruch genommenen Diensteanbieter werden entspre-
chend § 23 des Justizvergütungs- und -entschädigungsge-
setzes entschädigt.

 

§ 29 
Einschränkung von Grundrechten

Nach Maßgabe dieses Gesetzes können die Grundrechte 
auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 
des Grundgesetzes), auf die Freiheit der Person (Artikel 2 
Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), auf Freizügigkeit (Ar-
tikel 11 des Grundgesetzes), auf Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundgesetzes) und auf das Eigentum 
(Artikel 14 des Grundgesetzes) eingeschränkt werden.

 

§ 30 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. eine Verpflichtung nach § 3 Absatz 3 nicht erfüllt,

2. einer Anordnung nach § 7 Absatz 3 Nummer 2 oder 
§ 22 Absatz 4 oder einer Verpflichtung nach § 22 Ab-
satz 5 nicht nachkommt,

3. die nach § 7 Absatz 6 getroffenen Sicherungsmaßnah-
men nicht einhält,

4. einer Pflichtfeuerwehr angehört und die Dienstpflicht 
nicht erfüllt,
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5. gegen eine bestandskräftige Anordnung zur Aufstel-
lung einer Werkfeuerwehr nach § 17 Absatz 2 verstößt,

6. die nach § 19 Absatz 4 angeordneten Brandverhü-
tungsmaßnahmen nicht durchführt,

7. entgegen einer aufgrund § 21 Absatz 2 ergangenen An-
ordnung handelt,

8. entgegen § 22 Absatz 2 eine Meldung nicht oder nicht 
unverzüglich übermittelt oder erstattet,

9. entgegen § 23 den Zutritt zu Grundstücken oder deren 
Benutzung nicht duldet, Wasservorräte oder sonstige 
Hilfsmittel auf Anordnung nicht zur Verfügung stellt 
oder nicht zur Benutzung überlässt oder die von der Ein-
satzleitung angeordneten Maßnahmen nicht duldet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit Geldbuße geahndet 
werden.

(3) Die zuständige Verwaltungsbehörde nach § 36 Absatz 1 
Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind 
die Landräte und die Oberbürgermeister.

 

§ 31 
Rechtsweg

Soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist, steht für 
alle Klagen, die sich aus der Anwendung dieses Gesetzes 
und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnun-
gen und Satzungen ergeben, der Verwaltungsrechtsweg, 
wegen der Höhe der Entschädigungen in den Fällen des 
§ 26 Absatz 2 der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerich-
ten offen.
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§ 32 
Durchführungsbestimmungen

(1) Das Ministerium für Inneres und Europa regelt durch 
Verordnung

1. die Durchführung der Brandverhütungsschau und die 
zur Beseitigung der festgestellten Mängel erforderli-
chen Maßnahmen nach den Vorschriften des allgemei-
nen Ordnungsrechts,

2. die Mindeststärke, die Gliederung und die Mindest-
ausrüstung der Feuerwehren, die Ausbildung und die 
Laufbahnen der Angehörigen der Freiwilligen Feuer-
wehren und der Werkfeuerwehren,

3. die Meldung und Erfassung wichtiger Ereignisse und 
die erforderlichen Angaben für die Erstellung einer ein-
heitlichen Brand- und Hilfeleistungsstatistik,

4. die Aufwandsentschädigung für Funktionsträgerinnen 
und Funktionsträger und die Erstattung von Verdienst-
ausfall für beruflich selbständige Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehren,

5. die Entgelte für die Benutzung der Landesschule für 
Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vor-
pommern,

6. die Anforderungen für die Erstellung der Gefahren- 
und Risikoanalyse sowie der entsprechenden Schutz-
ziele für die Brandschutzbedarfsplanung.
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(2) Das Ministerium für Inneres und Europa erlässt

1. Mustersatzungen für Freiwillige Feuerwehren, Pflicht-
feuerwehren und den Kreis- und Stadtfeuerwehrver-
band,

2. eine Wahlordnung für die Amtswehrführung und de-
ren Stellvertretung und

3. eine Dienst- und Schutzkleidungsvorschrift.

 

§ 33 
(In-Kraft-Treten)
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Abschnitt 1 
Anwendungsbereich und Organisation

§ 1 
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf Maßnahmen zur Ab-
wehr von Katastrophen und zur Vorbereitung der Abwehr 
dieser Ereignisse (Katastrophenschutz).

(2) Eine Katastrophe im Sinne dieses Gesetzes ist ein Er-
eignis, durch das das Leben, die Gesundheit oder die le-
bensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen, Tiere, 
die Umwelt oder Sachgüter von bedeutendem Wert in 
so außergewöhnlichem Maße gefährdet oder geschädigt 
werden, dass Hilfe und Schutz wirksam nur gewährleistet 
werden können, wenn die zuständigen Behörden, Stellen, 
Organisationen und die eingesetzten Kräfte unter ein-
heitlicher Leitung der Katastrophenschutzbehörde zu-
sammenwirken. Dazu zählen auch solche Großschadens-
ereignisse in einzelnen Gemeinden und Städten, die einen 
erheblichen Koordinierungsaufwand bedeuten und zu 
deren wirksamer Bekämpfung die Kräfte und Mittel der 
Träger der örtlichen Gefahrenabwehrbehörden nicht aus-
reichen, sondern überörtliche oder zentrale Führungs- und 
Einsatzmittel des Katastrophenschutzes erforderlich sind.
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§ 2 
Träger der Aufgabe

(1) Der Katastrophenschutz ist Aufgabe des Landes, der 
Landkreise und der kreisfreien Städte.

(2) Die Landkreise und kreisfreien Städte nehmen den Ka-
tastrophenschutz als Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung 
wahr.

(3) Die Landesregierung kann bestimmen, dass kreisfreie 
Städte und Landkreise einen gemeinsamen Katastro-
phenschutz bilden und eine der beteiligten Katastrophen-
schutzbehörden zu dessen Leitung berufen.

 

§ 3 
Katastrophenschutzbehörden

(1) Katastrophenschutzbehörden sind

1. das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-
Vorpommern als Landesordnungsbehörde (oberste Ka-
tastrophenschutzbehörde),

2. das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der 
Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-
Vorpommern als Sonderordnungsbehörde (obere Ka-
tastrophenschutzbehörde),

3. die Landräte der Landkreise und die Oberbürgermeis-
ter der kreisfreien Städte als Kreisordnungsbehörden 
(untere Katastrophenschutzbehörden).
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(2) Die Katastrophenschutzbehörden haben die Aufgabe, 
Katastrophen vorzubeugen und abzuwehren. Sie leiten 
und koordinieren die Zusammenarbeit im Katastrophen-
schutz mit anderen fachlich zuständigen Behörden und 
übertragen ihnen spezielle damit verbundene Aufgaben, 
insbesondere:

1. Maßnahmen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens, 
eingeschlossen die Beratung für Ausbildung und Ein-
satz des Sanitäts- und Betreuungsdienstes;

2. Fachberatung zum Arbeits- und Immissionsschutz und 
bei chemischen, biologischen, radiologischen und nuk-
learen Unfällen sowie Ausbildung und Einsatz der Ein-
heiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in 
diesen Bereichen;

3. Küsten-, Gewässer- und Hochwasserschutz;

4. Tierschutz einschließlich Seuchenschutz sowie Futter-
mittel- und Tränkwasserversorgung;

5. Lebensmittelschutz und Lebensmittelversorgung ein-
schließlich Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung;

6. Brandschutz;

7. Maßnahmen auf dem Gebiet des Verkehrswesens und

8. Maßnahmen zum Schutz Kritischer Infrastrukturen.
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§ 4 
Mitwirkung im Katastrophenschutz

(1) Im Katastrophenschutz wirken öffentliche und private 
Organisationen mit ihren Einheiten und Einrichtungen 
mit.

(2) Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk wirkt gemäß 
ihrer Aufgabenzuweisung nach dem THW-Gesetz im Ka-
tastrophenschutz mit.

(3) Als private Organisationen wirken die nach § 6 dieses 
Gesetzes anerkannten Organisationen Arbeiter-Samari-
ter-Bund, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, das Deut-
sche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Mal-
teser Hilfsdienst mit.

 

§ 5 
Einheiten und Einrichtungen des 

Katastrophenschutzes

(1) Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes 
sind gegliederte Zusammenfassungen von Personen und 
Material, die unter einheitlicher Führung stehen, weitest-
gehend fachspezifisch ausgerichtet sind und zu deren Auf-
gaben die Hilfeleistung bei Katastrophen gehört, insbeson-
dere in den Bereichen

1. Führung,

2. Brandschutz,

3. Sanitätsdienst,

4. Logistik und technische Sicherstellung,
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5. Psychosoziale Notfallversorgung,

6. Betreuung,

7. Abwehr von chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen Gefahren,

8. Abwehr von Wassergefahren,

9. Personenauskunftswesen.

(2) Private Einheiten und Einrichtungen des Katastrophen-
schutzes werden durch Organisationen gestellt, die juristi-
sche Personen des Privatrechts sind und die Voraussetzun-
gen des § 6 Absatz 1 erfüllen.

(3) Öffentliche Einheiten und Einrichtungen des Katastro-
phenschutzes werden durch Organisationen gestellt, die 
juristische Personen des öffentlichen Rechts sind. Als Lan-
deseinheiten werden Medical Task Forces vorgehalten. Als 
Einrichtung des Landes wird ein Katastrophenschutzlager 
betrieben.

(4) Die obere Katastrophenschutzbehörde legt im Beneh-
men mit dem Ministerium für Inneres und Europa und in 
Abstimmung mit den unteren Katastrophenschutzbehör-
den und den Trägern der Einheiten Stärke, Gliederung und 
Ausstattung der Einheiten in den Grundstrukturen fest.
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§ 6 
Mitwirkung der privaten Organisationen

(1) Private Organisationen wirken im Katastrophenschutz 
mit, wenn sie sich hierzu bereit erklärt haben und das Mi-
nisterium für Inneres und Europa ihre Eignung festgestellt 
hat (allgemeine Anerkennung) und die untere Katastro-
phenschutzbehörde der Mitwirkung ihrer Einheiten und 
Einrichtungen zugestimmt hat (besondere Anerkennung).

(2) Die Mitwirkung umfasst nach diesem Gesetz auch die 
Pflicht,

1. die Katastrophenschutzbehörden bei der Durchfüh-
rung ihrer Maßnahmen nach Abschnitt 2 zu unterstüt-
zen,

2. für die Einsatzbereitschaft der Einheiten und Einrich-
tungen zu sorgen und

3. die angeordneten Einsätze und Übungen durchzufüh-
ren.

Hierfür sind auch eigene Kräfte und Sachmittel im Rah-
men der Möglichkeiten bereitzustellen.

 

§ 7 
Betrieblicher Katastrophenschutz

(1) Betreiber von genehmigungsbedürftigen gewerblichen 
Anlagen sowie Betriebe und sonstige Einrichtungen, von 
denen besondere Brand-, Explosions-, Vergiftungs- oder 
sonstige schwerwiegende Gefahren nach § 1 Absatz 2 aus-
gehen können, sind verpflichtet, auf eigene Kosten betrieb-
liche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne aufzustellen, fort-
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zuschreiben, mit der unteren Katastrophenschutzbehörde 
abzustimmen und in gemeinsamen Übungen zu erproben. 
Sie haben eigene wirksame Katastrophenschutzmaß-
nahmen zu treffen und diese den unteren Katastrophen-
schutzbehörden mitzuteilen.

(2) Die für den betrieblichen Katastrophenschutz vorge-
haltenen eigenen Einheiten haben auf Anforderung der 
unteren Katastrophenschutzbehörde auch außerhalb der 
eigenen Einrichtung Hilfe zu leisten, soweit hierdurch der 
Schutz der Einrichtung nicht beeinträchtigt wird.

(3) Die in Absatz 1 genannten Betreiber von gefährlichen 
Anlagen sind nach dem Verursacherprinzip durch die Ka-
tastrophenschutzbehörden zur aktiven Unterstützung der 
Vorbereitung des Katastrophenschutzes und der Katastro-
phenabwehr verpflichtet sowie zum Begleichen der Kosten 
für die damit verbundenen Aufwendungen mit heranzu-
ziehen.

 

§ 8 
Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

(1) Die unteren Katastrophenschutzbehörden und die Ka-
tastrophenschutzorganisationen haben mit den im Ret-
tungswesen tätigen Organisationen, Krankenhäusern, 
Apotheken und berufsständischen Vertretungen der An-
gehörigen der Berufe des Gesundheitswesens in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich zusammenzuarbeiten. Zur Aufgaben-
wahrnehmung bedienen sie sich der integrierten Leitstellen 
für den Rettungsdienst, Brand- und Kata strophenschutz 
gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 4 des Brandschutz- und Hil-
feleistungsgesetzes M-V und § 9 Absatz 1 des Rettungs-
dienstgesetzes Mecklenburg-Vorpommern. § 8 Absatz 1 
des Rettungsdienstgesetzes vom 1. Juli 1993 (GVOBl. M-V 
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S. 623, 736), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
24. Oktober 2001 (GVOBl. M-V S. 393) geändert worden ist, 
bleibt unberührt.

(2) Die in Absatz 1 genannten Stellen und Personen sind 
mit ihren Aufgaben in die Katastrophenschutzplanung 
aufzunehmen. § 6 Absatz 1 bleibt unberührt. Für Kranken-
häuser gelten dabei die Festlegungen des § 29 des Kranken-
hausgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Die 
unteren Katastrophenschutzbehörden haben eine ausrei-
chende Versorgung mit Sanitätsmaterial für Katastrophen 
im Rahmen der Finanzierung von Schwerpunktaufgaben 
(§ 29) sicherzustellen.

(3) Die berufsständischen Vertretungen nach Absatz 1 ha-
ben die Fortbildung der in ihrem Beruf tätigen Angehöri-
gen der Berufe des Gesundheitswesens für die besonderen 
Anforderungen bei Katastrophen zu gewährleisten.

(4) Die oder der jeweils diensthabende Leitende Notärztin 
oder Notarzt nach § 10 Absatz 3 des Rettungsdienstgeset-
zes Mecklenburg-Vorpommern leiten im Katastrophenfall 
den medizinischen Einsatzabschnitt an Ort und Stelle, bis 
die Einsatzleitung die Leitung übernimmt. Nach Übernah-
me sind sie in die Einsatzleitung zu integrieren.
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Abschnitt 2 
Maßnahmen des Katastrophenschutzes

Unterabschnitt 1 
Vorbereitende Maßnahmen

§ 9 
Grundsatz

Die Katastrophenschutzbehörden haben die nach pflicht-
gemäßem Ermessen notwendigen vorbereitenden Maß-
nahmen zu treffen, um einen wirksamen Katastrophen-
schutz zu gewährleisten.
 

§ 10 
Aufsicht

(1) Die untere Katastrophenschutzbehörde beaufsichtigt 
die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Einhei-
ten und Einrichtungen bei der Umsetzung der Aufgaben 
nach diesem Gesetz und überwacht dabei insbesondere 
deren Aufstellung, Ausbildung und Ausstattung. § 7 Ab-
satz 2 bleibt unberührt.

(2) Bei Übungen, Lehrgängen und sonstigen Ausbildungs-
veranstaltungen, die von den Katastrophenschutzbehör-
den angeordnet oder genehmigt sind, sowie hinsichtlich 
der Wartung und Pflege der mit öffentlichen Mitteln er-
worbenen oder unterhaltenen Ausstattung unterstehen 
die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Einhei-
ten und Einrichtungen den Weisungen der unteren Katas-
trophenschutzbehörde.
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(3) Hinsichtlich ihrer Aufgaben nach den Absätzen 1 und 
2 untersteht die untere Katastrophenschutzbehörde der 
Fachaufsicht durch die obere Katastrophenschutzbehörde.

(4) Hinsichtlich der Medical Task Forces und weiterer lan-
desgeführter Einheiten und Einrichtungen obliegen die 
Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 der oberen Katastro-
phenschutzbehörde.

 

§ 11 
Landesbeirat für den Katastrophenschutz 

und Beraterstab

(1) Die obere Katastrophenschutzbehörde bildet einen 
Landesbeirat für den Katastrophenschutz, dem Vertrete-
rinnen und Vertreter der Landkreise und kreisfreien Städ-
te, Träger der öffentlichen und privaten Einheiten und 
Einrichtungen des Katastrophenschutzes, bei Erfordernis 
auch Vertreterinnen und Vertreter ausgewählter betrieb-
licher Katastrophenschutzeinheiten beziehungsweise 
fachkundige Dritte, angehören. Der Landesbeirat berät die 
obere Katastrophenschutzbehörde in Angelegenheiten des 
Katastrophenschutzes von grundsätzlicher Bedeutung.

(2) Die untere Katastrophenschutzbehörde bildet einen 
Beraterstab, dem mindestens jeweils eine Vertreterin oder 
ein Vertreter der Träger der in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich mitwirkenden öffentlichen und privaten Einheiten 
und Einrichtungen, bei Erfordernis auch Einheiten des be-
trieblichen Katastrophenschutzes, angehören. Er berät die 
untere Katastrophenschutzbehörde bei der Vorbereitung 
des Katastrophenschutzes und der Aufstellung sowie Aus-
bildung der Helfer.
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§ 12 
Katastrophenschutzplanung

(1) Die unteren Katastrophenschutzbehörden erstellen auf 
der Grundlage von Gefährdungsanalysen Katastrophen-
schutzpläne. Sie sollen insbesondere enthalten

1. die Alarmordnung,

2. die Führungsstrukturen,

3. die Kräfte und Mittel, die für den Katastrophenschutz 
zur Verfügung stehen und zur Lagebewältigung benö-
tigt werden,

4. Angaben zur Einsatzorganisation und Sicherstellung 
der Abwehrmaßnahmen,

5. Maßnahmen zur Warnung der Bevölkerung.

Die Katastrophenschutzpläne sind in angemessenen Ab-
ständen zu aktualisieren.

(2) Die obere Katastrophenschutzbehörde erarbeitet für 
die Landesgefahrenschwerpunkte entsprechende Kata s-
trophenschutzpläne.

 

§ 13 
Externe Notfallpläne

(1) Für Betriebsbereiche im Sinne der Störfall-Verordnung 
in der jeweils geltenden Fassung, die der Pflicht zur Er-
stellung eines Sicherheitsberichtes unterliegen, hat die 
untere Katastrophenschutzbehörde unter Beteiligung des 
Betreibers und unter Berücksichtigung des betrieblichen 
Alarm- und Gefahrenabwehrplanes (interner Notfallplan) 
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innerhalb von zwei Jahren nach Erhalt der erforderlichen 
Informationen vom Betreiber einen externen Notfallplan 
für Maßnahmen außerhalb des Betriebes zu erstellen, um

1. Schadensfälle einzudämmen und unter Kontrolle zu 
bringen, sodass die Auswirkungen möglichst gering ge-
halten und Schädigungen der menschlichen Gesund-
heit, der Umwelt und von Sachwerten begrenzt werden 
können,

2. die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den 
Auswirkungen schwerer Unfälle einzuleiten,

3. notwendige Informationen an die Öffentlichkeit sowie 
betroffene Behörden oder Dienststellen in dem betref-
fenden Gebiet weiterzugeben,

4. Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur Wiederherstel-
lung der Umwelt nach einem schweren Unfall einzu-
leiten.

Der externe Notfallplan ist mit der örtlichen Ordnungs-
behörde unter Beteiligung des örtlich zuständigen Polizei-
präsidiums abzustimmen.

(2) Die Betreiber haben der unteren Katastrophenschutz-
behörde die für die Erstellung externer Notfallpläne er-
forderlichen Informationen innerhalb folgender Fristen zu 
übermitteln:

1. spätestens einen Monat vor der Inbetriebnahme eines 
neuen Betriebsbereichs sowie vor der Änderung eines 
Betriebsbereichs, die eine Änderung des Verzeichnisses 
gefährlicher Stoffe erforderlich macht;



Landeskatastrophenschutzgesetz –  LKatSG M-V  65

2. bei bestehenden Betriebsbereichen der oberen Klasse 
bis zum 1. Juni 2016, es sei denn, der vor diesem Zeit-
punkt gemäß den Bestimmungen der Störfall-Ver-
ordnung erstellte interne Notfallplan und die darin 
enthaltenen Angaben sowie die Informationen für die 
Erstellung der externen Notfallpläne entsprechen den 
gesetzlichen Vorschriften und sind unverändert geblie-
ben und

3. bei sonstigen Betriebsbereichen innerhalb von zwei 
Jahren nach dem Zeitpunkt, ab dem dieses Gesetz auf 
den betreffenden Betrieb Anwendung findet.

(3) Die untere Katastrophenschutzbehörde kann aufgrund 
der Informationen des Sicherheitsberichtes entscheiden, 
dass sich die Erstellung eines externen Notfallplanes nach 
Absatz 1 Satz 1 erübrigt. Dazu ist die für die Beurteilung 
des Sicherheitsberichtes zuständige Behörde zu beteiligen. 
Die Entscheidung ist zu begründen.

(4) Externe Notfallpläne müssen Angaben enthalten über

1. Namen oder Stellung der Personen, die zur Einleitung 
von Notfallmaßnahmen beziehungsweise zur Durch-
führung und Koordinierung von Maßnahmen außer-
halb des Betriebsgeländes ermächtigt sind,

2. Vorkehrungen zur Entgegennahme von Frühwarnun-
gen sowie zur Alarmauslösung und zur Benachrichti-
gung der Einsatzkräfte,

3. Vorkehrungen zur Koordinierung der zur Umsetzung 
des externen Notfallplans notwendigen Einsatzmittel,

4. Vorkehrungen zur Unterstützung von Abhilfemaßnah-
men auf dem Betriebsgelände,
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5. Vorkehrungen für Abhilfemaßnahmen außerhalb des 
Betriebsgeländes einschließlich Reaktionsmaßnahmen 
auf Szenarien schwerer Unfälle, wie im Sicherheits-
bericht beschrieben, und Berücksichtigung möglicher 
Domino-Effekte einschließlich solcher, die Auswirkun-
gen auf die Umwelt haben,

6. Vorkehrungen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit 
und aller benachbarten Betriebe oder Betriebsstät-
ten, die nicht unter den Geltungsbereich der Richtlinie 
2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 4. Juli 2012 (ABl. L 197 vom 24.7.2012, S. 1) fallen, 
über den Unfall sowie über das richtige Verhalten,

7. Vorkehrungen zur Unterrichtung der Einsatzkräfte be-
nachbarter Bundesländer sowie der Republik Polen 
bei einem schweren Unfall mit möglichen grenzüber-
schreitenden Folgen.

(5) Die Entwürfe oder wesentlichen Änderungen der ex-
ternen Notfallpläne sind zur Anhörung der Öffentlichkeit 
für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Für 
Betriebsbereiche mit potenziell grenzüberschreitenden 
Auswirkungen ist eine Beteiligung des Nachbarlandes zu 
gewährleisten. Die geheimhaltungsbedürftigen Teile der 
externen Notfallpläne einschließlich der namentlichen An-
gaben nach Absatz 4 Nummer 1 sind hiervon ausgenom-
men. Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine 
Woche vorher öffentlich bekannt zu machen mit dem Hin-
weis darauf, dass Anregungen während der Auslegungs-
frist vorgebracht werden können. Die fristgemäß vorge-
brachten Anregungen sind zu prüfen; das Ergebnis ist den 
jeweiligen Hinweisgebern mitzuteilen. Haben mehr als 50 
Personen Anregungen mit im Wesentlichen gleichem In-
halt vorgebracht, kann die Mitteilung des Ergebnisses der 
Prüfung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen 
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die Einsicht in das Ergebnis ermöglicht wird; die Stelle, bei 
der das Ergebnis der Prüfung während der Dienststunden 
eingesehen werden kann, ist öffentlich bekannt zu geben. 
Wird der Entwurf des externen Notfallplans nach der Aus-
legung geändert oder ergänzt, ist er erneut auszulegen; 
bei der erneuten Auslegung kann bestimmt werden, dass 
Anregungen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen 
vorgebracht werden können. Werden durch die Änderung 
oder Ergänzung des Entwurfs die Grundzüge der Planung 
nicht berührt oder sind Änderungen oder Ergänzungen im 
Umfang geringfügig oder von geringer Bedeutung, kann 
von einer erneuten öffentlichen Auslegung abgesehen wer-
den.

(6) Die unteren Katastrophenschutzbehörden haben die 
von ihnen erstellten externen Notfallpläne in Abständen 
von höchstens drei Jahren unter Beteiligung des Betreibers 
(§ 7 Absatz 1 und 2) und unter Berücksichtigung des inter-
nen Notfallplans zu überprüfen, zu erproben und erforder-
lichenfalls zu überarbeiten und auf den neuesten Stand zu 
bringen. Bei der Überprüfung sind Veränderungen in den 
Betrieben und den Notdiensten, neue technische Erkennt-
nisse und Erkenntnisse darüber, wie bei schweren Unfällen 
zu handeln ist, zu berücksichtigen.

(7) Stellen Betreiber bei der turnusmäßigen Überprüfung 
ihrer Alarm- und Gefahrenabwehrpläne Veränderungen 
fest, die erhebliche Auswirkungen hinsichtlich der bei 
einem Störfall zu treffenden Maßnahmen haben, haben 
diese Betreiber unverzüglich die zuständige untere Katas-
trophenschutzbehörde zu verständigen.
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§ 13a 
Schutz Kritischer Infrastrukturen

(1) Kritische Infrastrukturen sind Einrichtungen und Ver-
sorgungsstrukturen mit besonderer Bedeutung für das 
staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beein-
trächtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, 
erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder an-
dere erhebliche Folgen eintreten würden.

(2) Betreiber von Einrichtungen, die Kritische Infrastruktu-
ren sind oder solchen angehören, haben durch geeignete 
Maßnahmen der Entstehung eines Ausfalls oder einer Be-
einträchtigung Kritischer Infrastrukturen vorzubeugen so-
wie geeignete Maßnahmen zur Eindämmung und Bewälti-
gung eines Schadensereignisses vorzuhalten. Insbesondere 
haben sie sicherzustellen, dass sie ihre Aufgaben bei Aus-
fall oder Beeinträchtigung auch anderer Kritischer Infra-
strukturen für einen angemessenen Zeitraum eigenständig 
fortführen können. Sie sind zur Zusammenarbeit mit den 
Katastrophenschutzbehörden verpflichtet und haben ihre 
Vorsorgeplanungen den zuständigen Katastrophenschutz-
behörden jährlich anzuzeigen.

 

§ 14 
Aus- und Fortbildung, 

Katastrophenschutzübungen

(1) Die Aus- und Fortbildung der Helfer im Katastrophen-
schutz obliegt dem Land, den Landkreisen, den kreis-
freien Städten sowie den Trägern der privaten Einheiten 
und Einrichtungen. Die ergänzende Zivilschutzaus- und  
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-fortbildung des Bundes gemäß § 13 Absatz 4 und § 14 des 
Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes wird insbeson-
dere von den Trägern der privaten und öffentlichen Einhei-
ten und Einrichtungen durchgeführt.

(2) Die Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern bildet Führungskräfte und 
Spezialisten des Katastrophenschutzes insbesondere in 
den Bereichen Stabsarbeit, Brandschutz und Abwehr von 
chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen 
Gefahren aus und fort. Darüber hinausgehend erfolgt die 
Aus- und Fortbildung der Helfer durch die privaten Hilfs-
organisationen.

(3) Die obere und die unteren Katastrophenschutzbe-
hörden führen auf der Grundlage von Übungsplanungen 
regelmäßig Katastrophenschutzübungen durch, um das 
Zusammenwirken der im Katastrophenschutz mitwir-
kenden Einheiten und Einrichtungen zu erproben und 
ihre Einsatzbereitschaft zu überprüfen. Die obere Katas-
trophenschutzbehörde erstellt aus den Übungsplanungen 
der unteren Katastrophenschutzbehörden eine Übungs-
konzeption für Mecklenburg-Vorpommern. Die Landkrei-
se und kreisfreien Städte beteiligen sich in angemessenem 
Maße an Landesübungen.

(4) Das für die Mitarbeit in den Führungseinheiten vorge-
sehene Personal ist regelmäßig aus- und fortzubilden.
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Unterabschnitt 2 
Abwehrende Maßnahmen

§ 15 
Grundsatz

(1) Bei Katastrophen haben die Katastrophenschutzbehör-
den die nach pflichtmäßigem Ermessen für die Abwehr der 
Katastrophe notwendigen Maßnahmen zu treffen.

(2) Die untere Katastrophenschutzbehörde kann Be-
hörden, Dienststellen und öffentliche Einrichtungen in 
deren örtlichem Zuständigkeitsbereich um Hilfeleistung 
ersuchen oder Weisungen erteilen. Die unteren Katastro-
phenschutzbehörden sind einander zur Hilfeleistung ver-
pflichtet, soweit dadurch nicht dringende eigene Aufgaben 
wesentlich beeinträchtigt werden.

(3) Ist eine Katastrophe im Sinne des § 1 Absatz 2 dieses 
Gesetzes eingetreten, hat die zuständige untere Katastro-
phenschutzbehörde den Eintritt der Katastrophe festzu-
stellen, in den Fällen des § 16 Absatz 2 die nach diesen Vor-
schriften zuständige Behörde. Das Ende der Katastrophe 
stellt ebenfalls die zuständige Behörde fest. Die zuständige 
Katastrophenschutzbehörde hat durch geeignete Maß-
nahmen den gesamten Verlauf des Einsatzes zu dokumen-
tieren.

(4) Als Maßnahmen nach Absatz 1 hat die untere Katastro-
phenschutzbehörde insbesondere

1. die einheitliche Leitung und Führung des Einsatzes si-
cherzustellen,
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2. die Bevölkerung zeitgerecht vor Gefahren zu warnen 
und über die Gefahrensituation sowie über mögliche 
Schutzmaßnahmen zu informieren,

3. die Einrichtung einer Auskunftsstelle zur Erfassung von 
personenbezogenen Daten zu den Zwecken der Ver-
misstensuche und Hinweisaufnahme zu veranlassen 
und

4. auf die Psychosoziale Notfallversorgung für Überle-
bende, Angehörige, Hinterbliebene, Zeuginnen und 
Zeugen und/oder Vermissende sowie Einsatzkräfte hin-
zuwirken.

(5) Bei Bedarf, insbesondere bei einem Massenanfall von 
Betroffenen, richtet die oberste Katastrophenschutzbe-
hörde im Rahmen der Abwehr von Katastrophen eine zen-
tralbetriebene Personenauskunftsstelle des Landes zu den 
in Absatz 4 genannten Zwecken ein. Die Katastrophen-
schutzbehörden und die mitwirkenden Kräfte, Einheiten 
und Einrichtungen haben der zentralbetriebenen Perso-
nenauskunftsstelle insbesondere die in § 36 Absatz 1 ge-
nannten Daten zu übermitteln. Personenauskunftsstellen 
dürfen auch ohne Einwilligung des Betroffenen personen-
bezogene Daten verarbeiten. Hierzu soll ein IT-Verfahren 
genutzt werden, das die automatisierte Datenübermitt-
lung zwischen der zentralbetriebenen Personenauskunfts-
stelle und allen an der Lagebewältigung beteiligten Stellen 
sicherstellt. Die Aufgabe der zentralbetriebenen Perso-
nenauskunftsstelle wird dem DRK im Wege der Auftrags-
datenverarbeitung übertragen. Das DRK erhält damit die 
Möglichkeit, seine Aufgaben der Vermisstensuche und Fa-
milienzusammenführung zu erfüllen. Näheres wird durch 
das Ministerium für Inneres und Europa geregelt.
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§ 16 
Lenkung der Abwehrmaßnahmen

(1) Der unteren Katastrophenschutzbehörde obliegt die 
einheitliche Lenkung der Abwehrmaßnahmen einschließ-
lich des Einsatzes der im Katastrophenschutz mitwirken-
den Einheiten und Einrichtungen. Dazu bedienen sich 
die unteren Katastrophenschutzbehörden ihrer Katastro-
phenschutzstäbe.

(2) Wirkt die Katastrophe über den Zuständigkeitsbe-
reich der unteren Katastrophenschutzbehörde hinaus 
oder wenn Art und Schwere oder die Auswirkungen des 
Schadensereignisses dies erfordern, kann die oberste Ka-
tastrophenschutzbehörde die einheitliche Lenkung der 
Abwehrmaßnahmen einschließlich des Einsatzes der im 
Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten und Einrich-
tungen ganz oder teilweise an sich ziehen oder eine der 
örtlich zuständigen unteren Katastrophenschutzbehörden 
zur zuständigen Katastrophenschutzbehörde erklären. Die 
Änderungen der Zuständigkeit sind den betreffenden Ka-
tastrophenschutzbehörden unverzüglich mitzuteilen.

(3) Die oberste Katastrophenschutzbehörde stimmt ihre 
Maßnahmen insbesondere mit den Ministerien ab, deren 
Geschäftsbereiche durch die Katastrophe betroffen sind. 
Dazu kann sich die oberste Katastrophenschutzbehörde 
eines Koordinierungsstabes bedienen.

(4) Die Katastrophenschutzbehörden sind verpflichtet, sich 
über ihre Maßnahmen ständig gegenseitig zu unterrichten.
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§ 17 
Weisungsrecht

(1) Bei Katastrophen unterstehen die im Katastrophenschutz 
mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen den Weisungen 
der nach § 16 zuständigen Katastrophenschutzbehörden.

(2) Hinsichtlich ihrer Befugnisse nach Absatz 1 untersteht 
die untere Katastrophenschutzbehörde der Fachaufsicht 
durch die oberste Katastrophenschutzbehörde.

(3) Die oberste Katastrophenschutzbehörde hat ein grund-
sätzliches Weisungsrecht gegenüber den Organisationen 
und Behörden, die Katastrophenschutzeinheiten führen.

 

§ 18 
Hilfs- und Leistungspflichten

(1) Die Katastrophenschutzbehörden können, soweit das zur 
Abwehr einer Katastrophe zwingend geboten ist und die vor-
handenen Helfer im Einzelfall nicht ausreichen, Männer und 
Frauen vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 60. Lebens-
jahr verpflichten, bei der Bekämpfung von Katastrophen Hil-
fe zu leisten. Die Hilfeleistung darf nur verweigert werden, 
wenn sie zu einer erheblichen eigenen Gefährdung oder zur 
Verletzung anderer wichtiger Pflichten der heranzuziehen-
den Personen führen würde. Ist Gefahr im Verzug, so kön-
nen Sach-, Werk- oder Dienstleistungen auch unmittelbar 
in Anspruch genommen werden; solche Maßnahmen muss 
die Katastrophenschutzbehörde den Leistungspflichtigen 
gegenüber unverzüglich bestätigen, wenn sie bei ihrer Abwe-
senheit getroffen worden sind.

(2) Rechtsmittel und sonstige Rechtsbehelfe gegen vorge-
nannte Maßnahmen haben keine aufschiebende Wirkung.
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§ 19 
Sperrgebiet, Räumungen, Duldungspflichten

(1) Die Katastrophenschutzbehörde kann ein durch den 
Katastrophenfall betroffenes oder unmittelbar gefährdetes 
Gebiet zum Sperrgebiet erklären.

(2) Die Katastrophenschutzbehörde kann anordnen, dass 
Bewohner und andere Personen ein durch den Katastro-
phenfall betroffenes oder unmittelbar gefährdetes Gebiet 
vorübergehend zu verlassen haben.

(3) Bewohner und andere Personen in einem durch einen 
Katastrophenfall betroffenen oder unmittelbar gefährde-
ten Gebiet haben allen Anordnungen der Katastrophen-
schutzbehörde oder der von ihr eingesetzten Einsatzlei-
tung Folge zu leisten.

(4) Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nutzungsberech-
tigte von Grundstücken, Gebäuden und Schiffen sind 
verpflichtet, im Katastrophenfall den Katastrophenab-
wehrkräften das Betreten und die Benutzung ihrer Grund-
stücke, Gebäude und Schiffe zu gestatten, soweit dies zur 
Abwehr der Katastrophe erforderlich ist. Die vom Einsatz-
leiter in Zusammenhang mit diesen Arbeiten angeordne-
ten Maßnahmen haben sie zu dulden.

(5) Eigentümer oder Besitzer von Fahrzeugen sowie ande-
rer zur Katastrophenabwehr geeigneter Geräte und Ein-
richtungen sind verpflichtet, diese auf Anforderung der 
Katastrophenschutzbehörde oder des Einsatzleiters zur 
Verfügung zu stellen, soweit dies zur Abwehr der Katas-
trophe erforderlich ist.

(6) § 18 Absatz 2 gilt entsprechend.
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§ 20 
Entschädigungen

(1) Wer nach § 18 Absatz 1 oder § 19 Absatz 3 bis 5 in An-
spruch genommen worden ist, kann Entschädigung für 
den ihm hierdurch entstandenen Schaden verlangen.

(2) Ein Entschädigungsanspruch besteht jedoch nicht, so-
weit

1. der Geschädigte auf andere Weise Ersatz erlangt hat 
oder

2. der Geschädigte oder sein Vermögen durch die Maß-
nahmen der Katastrophenschutzbehörde geschützt 
worden ist.

(3) Entschädigungspflichtig ist der Aufgabenträger nach 
§ 2, dessen Katastrophenschutzbehörde den Geschädigten 
herangezogen hat.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden,

1. wenn ein Dritter, ohne nach § 18 in Anspruch genom-
men zu sein,

a) Sach- oder Werkleistungen erbringt, die bei Katas-
trophen zur Unterstützung der Maßnahmen der 
Katastrophenschutzbehörden notwendig waren, 
soweit ihm hierdurch ein Schaden entstanden ist, 
oder

b) durch Maßnahmen zur Katastrophenabwehr getö-
tet oder verletzt wird oder einen billigerweise nicht 
zumutbaren Schaden erleidet,
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2. wenn nach § 7 Absatz 2 Anlagenbetreiber, Betriebe 
oder sonstige Einrichtungen auf Anforderung der Ka-
tastrophenschutzbehörde außerhalb der Einrichtung 
Hilfe leisten.

(5) Für Streitigkeiten über Ansprüche nach den Absätzen 1 
bis 4 ist der ordentliche Rechtsweg gegeben.

 

§ 21 
Einschränkung von Grundrechten

Durch Maßnahmen nach den §§ 18 und 19 dieses Geset-
zes kann das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 
2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), Freiheit der Person 
(Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), Freizügigkeit 
(Artikel 11 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) eingeschränkt 
werden.

 

§ 22 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einer Verpflichtung nach § 7 Absatz 1 oder § 13 Absatz 2,

2. einer vollziehbaren Anordnung über Sach-, Werk- oder 
Dienstleistungen nach § 18 Absatz 1,

3. einer vollziehbaren Anordnung über den Zutritt zu 
oder die Benutzung von Grundstücken, Gebäuden oder 
Schiffen nach § 19 Absatz 3 bis 5 oder
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4. einer vollziehbaren Anordnung über Sicherungs- oder 
Absperrmaßnahmen nach § 19 Absatz 1 bis 2

nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 mit einer Geld-
buße bis zu 1 500 Euro,

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 und 3 mit einer 
Geldbuße bis zu 5 000 Euro und

3. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 mit einer Geld-
buße bis zu 50 000 Euro

geahndet werden.

(3) Die zuständige Verwaltungsbehörde nach § 36 Absatz 1 
Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind 
die Landräte der Landkreise und Oberbürgermeister der 
kreisfreien Städte.
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Abschnitt 3 
Helfer

§ 23 
Allgemeines

(1) Helfer sind Personen, die freiwillig und ehrenamtlich in 
Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes 
tätig sind.

(2) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten für die Hel-
fer, die den im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten 
Organisationen angehören. Sie gelten entsprechend für 
Helfer in Einheiten und Einrichtungen, die zusätzlich ge-
bildet worden sind, weil die zur Erfüllung der Aufgaben 
erforderliche Stärke nicht durch die vorhandenen öffent-
lichen und die mitwirkenden privaten Einheiten und Ein-
richtungen des Katastrophenschutzes erreicht wird. Das 
Recht der Organisationen des Katastrophenschutzes, für 
ihre Helfer weitergehende Rechte und Pflichten festzule-
gen, bleibt unberührt.

 

§ 24 
Dienst im Katastrophenschutz

(1) Die Helfer können sich gegenüber dem Träger ihrer Ein-
heiten und Einrichtungen für eine bestimmte oder unbe-
stimmte Zeit zum Dienst im Katastrophenschutz verpflich-
ten, soweit ihre Mitwirkungspflicht nicht bereits aufgrund 
der Zugehörigkeit zum Träger besteht. Von der Verpflich-
tung ist der Arbeitgeber durch den Helfer zu unterrichten. 
Der Arbeitgeber oder Dienstherr ist verpflichtet, für die 
Dauer der Teilnahme am Dienst im Katastrophenschutz 
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ehrenamtliche Angehörige des Katastrophenschutzes von 
der Arbeits- und Dienstleistungspflicht freizustellen.

(2) Dienst im Katastrophenschutz umfasst insbesondere 
die Teilnahme an Einsätzen bei Katastrophen (einschließ-
lich einer angemessenen Erholungsphase), an Übungen, 
Lehrgängen, sonstigen Ausbildungsveranstaltungen sowie 
notwendigen Dienstberatungen, die von den Katastro-
phenschutzbehörden angeordnet oder genehmigt sind.

(3) Der Helfer darf in nicht mehr als einer Einheit oder 
Einrichtung des Katastrophenschutzes tätig sein. Für den 
Dienst im Katastrophenschutz ist dem Helfer unentgelt-
lich Dienst- und Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen.

(4) Soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt 
ist, bestehen Rechte und Pflichten der Helfer nur gegen-
über dem Träger der Einrichtung, dem sie angehören.

 

§ 24a 
Anerkennung und Würdigung von Verdiensten

Besondere Verdienste um den Katastrophenschutz können 
in geeigneter Weise anerkannt und gewürdigt werden. Nä-
heres regelt das Ministerium für Inneres und Europa durch 
Verwaltungsvorschrift.
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§ 25 
Absicherung der Helfer

(1) Für die Teilnahme am Dienst im Katastrophenschutz 
haben die Helfer Anspruch auf

1. Ersatz ihrer Auslagen und

2. Ersatz von Schäden an mitgebrachten Sachen, die übli-
cherweise zur Wahrnehmung des Dienstes mitgeführt 
werden.

(2) Den Helfern dürfen aus ihrer Verpflichtung zum Dienst 
im Katastrophenschutz keine Nachteile im Arbeits-, 
Dienst- oder Ausbildungsverhältnis, in der Sozial- und 
Arbeitslosenversicherung sowie in der betrieblichen Alters-
versorgung erwachsen. Während der Dauer der Teilnahme 
am Dienst im Katastrophenschutz sind sie unter Weiter-
gewährung des Arbeitsentgelts, das sie ohne die Teilnah-
me erhalten hätten, von der Arbeitsleistung freigestellt. 
Versicherungsverhältnisse in der Sozial- und Arbeitslosen-
versicherung sowie in der betrieblichen Altersversorgung 
werden durch den Dienst im Katastrophenschutz nicht 
berührt. Privaten Arbeitgebern ist das weitergewährte 
Arbeitsentgelt einschließlich ihrer Beiträge zur Sozialver-
sicherung und zur Bundesagentur für Arbeit sowie zur be-
trieblichen Altersversorgung bei einem Ausfall von mehr 
als zwei Stunden am Tag oder von mehr als sieben Stunden 
innerhalb von zwei Wochen für die gesamte Ausfallzeit auf 
Antrag zu erstatten. Ihnen ist auch das Arbeitsentgelt zu 
erstatten, das sie Arbeitnehmern aufgrund der gesetz-
lichen Vorschriften während einer Arbeitsunfähigkeit in-
folge Krankheit weiterleisten, wenn die Arbeitsunfähigkeit 
auf den Dienst im Katastrophenschutz zurückzuführen ist. 
Arbeitnehmer im Sinne dieser Bestimmungen sind Ange-
stellte und Arbeiter sowie die zu ihrer Ausbildung Beschäf-
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tigten. Die Sätze 1 und 2 gelten für Beamte und Richter 
entsprechend. Helfern, die Leistungen der Bundesagentur 
für Arbeit, Sozialhilfe sowie sonstige Unterstützungen oder 
Bezüge aus öffentlichen Mitteln erhalten, sind die Leistun-
gen weiter zu gewähren, die sie ohne den Dienst im Ka-
tastrophenschutz erhalten hätten. Beruflich selbständige 
Helfer erhalten auf Antrag den durch den Dienst im Katas-
trophenschutz verursachten Verdienstausfall in angemes-
sener Höhe erstattet.

(3) Ersatz nach Absatz 1 Nummer 2 wird nicht gewährt,

1. wenn der Helfer den Schaden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt hat oder

2. soweit der Helfer auf andere Weise für den Schaden Er-
satz erlangt hat.

(4) Mit Rücksicht auf bestehende Arbeits- und Dienstver-
hältnisse der Helfer sind Übungen und Ausbildungsveran-
staltungen möglichst in die arbeitsfreie Zeit zu legen.

(5) Die Ansprüche bestehen gegenüber der Katastrophen-
schutzbehörde, die der einzelnen Einheit oder Einrichtung, 
in der der Helfer tätig ist, die besondere Anerkennung er-
teilt hat. Das Ministerium für Inneres und Europa regelt 
das Erstattungsverfahren unter Einbeziehung der Träger 
der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschut-
zes; es kann Richtlinien für eine Pauschalierung der An-
sprüche zu Absatz 1 Nummer 1 erlassen.
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§ 26 
Unfallversicherung

Bei gesundheitlichen Schäden ist Entschädigung in ent-
sprechender Anwendung der Bestimmungen über die Un-
fallversicherung nach dem Siebten Buch Sozialgesetzbuch 
zu gewähren.

 

§ 27 
Haftung für Schäden

(1) Die Haftung des Helfers für Schäden, die er in Aus-
übung seines Dienstes im Katastrophenschutz an Sachen 
verursacht, die in Eigentum von Trägern der öffentlichen 
Verwaltung stehen, beschränkt sich auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit.

(2) Die Haftung für Schäden, die der Helfer in Ausübung 
seines Dienstes im Katastrophenschutz Dritten zufügt, 
bestimmt sich nach Artikel 34 des Grundgesetzes in Ver-
bindung mit § 839 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Körper-
schaften im Sinne des Artikels 34 des Grundgesetzes sind

1. die Aufgabenträger nach § 2 bei Helfern in von ihnen 
zusätzlich gebildeten Einheiten und Einrichtungen 
(§ 23 Absatz 2),

2. die Aufgabenträger nach § 2 bei Helfern, die in privaten 
und von ihnen besonders anerkannten Einheiten und 
Einrichtungen des Katastrophenschutzes tätig sind.

Der Rückgriff gegen den Helfer beschränkt sich auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit. Bei Körperschäden, die ein Helfer 
einem anderen zugefügt hat, gilt § 106 Absatz 3 des Siebten 
Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung.
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Abschnitt 4 
Kosten

§ 28 
Grundsatz

(1) Die im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisatio-
nen sowie die Landkreise und kreisfreien Städte tragen die 
ihnen durch Aufwendungen für den Katastrophenschutz 
entstehenden Kosten.

(2) Die Aufgabenträger nach § 2 unterstützen die priva-
ten Organisationen bei den ihnen durch die Mitwirkung 
ihrer Einheiten und Einrichtungen im Katastrophenschutz 
entstehenden Aufwendungen durch die Gewährung von 
Zuschüssen. Die Höhe richtet sich nach den verfügbaren 
Haushaltsmitteln. Die Zuschüsse erstrecken sich insbeson-
dere auf Kosten der Ausstattung, der Ausbildung und der 
Unterhaltung der Einheiten und Einrichtungen des Katas-
trophenschutzes sowie Verwaltungskosten ihrer Träger auf 
der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte.

 

§ 29 
Zuwendungen des Landes

Das Land gewährt Zuwendungen

1. an die Landkreise und kreisfreien Städte für zentrale 
Förderungsmaßnahmen und für die Durchführung von 
Schwerpunktaufgaben,

2. an die Träger der privaten Einheiten und Einrichtungen 
des Katastrophenschutzes auf Landesebene.
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Der Umfang der Zuwendungen richtet sich nach den ver-
fügbaren Haushaltsmitteln.

 

§ 30 
Zweckfremde Verwendung

Das Land sowie die Landkreise und kreisfreien Städte, des-
sen beziehungsweise deren Ausrüstung außerhalb des Ka-
tastrophenschutzes (§ 1 Absatz 1) verwandt wird, können 
von den Trägern der Einheiten und Einrichtungen des Ka-
tastrophenschutzes Ersatz für die hierdurch entstehenden 
Kosten verlangen.

 

Abschnitt 5 
Besondere Vorschriften

§ 31 
Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften

Unberührt bleiben das Brandschutz- und Hilfeleistungs-
gesetz M-V und das Rettungsdienstgesetz Mecklenburg-
Vorpommern.

 

§ 32 
(aufgehoben)
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§ 33 
Ausführungsbestimmungen

Das Ministerium für Inneres und Europa erlässt Verwal-
tungsvorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes.

 

§ 34 
Mittel des Katastrophenschutzes

Die Mittel des Katastrophenschutzes können mit Geneh-
migung der unteren Katastrophenschutzbehörde auch 
für Zwecke des Rettungsdienstes, des Brandschutzes und 
des Küsten- und Gewässerschutzes sowie zum Schutz vor 
anderen außergewöhnlichen Gefahren verwendet werden. 
Es ist zu gewährleisten, dass die Mittel des Katastrophen-
schutzes im Einsatzfall den Katastrophenschutzeinheiten 
unverzüglich einsatzbereit in vollem Umfang zur Verfü-
gung stehen.
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Abschnitt 6 
Datenschutz

§ 35 
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gelten 
die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 
22.11.2016, S. 72, L 127 vom 23.5.2018, S. 2) und des Landes-
datenschutzgesetzes nach Maßgabe der folgenden Vor-
schriften.

(2) Die Katastrophenschutzbehörden dürfen zur Vorberei-
tung und Durchführung von Katastrophenschutzmaßnah-
men sowie zur Feststellung und Durchsetzung von Kosten-
ersatzansprüchen von

1. den Einsatzkräften des Katastrophenschutzes,

2. sonstigen im Katastrophenschutz beteiligten Perso-
nen, deren besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten zur 
Katastrophenabwehr benötigt werden,

3. Personen, die nach den §§ 18 oder 19 in Anspruch ge-
nommen werden können,

4. Personen, die selbst oder deren Sachgüter von bedeu-
tendem Wert vor den Auswirkungen einer Katastrophe 
geschützt werden sollen oder die ihnen anvertraute 
Rechtsgüter im Sinne des § 1 Absatz 2 schützen sollen,
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5. Betreibern von Anlagen mit besonderem Gefahren-
potenzial,

6. Haltern von Fahrzeugen mit Gefahrgut und

7. Verantwortlichen für andere Einrichtungen, bei denen 
Katastrophen entstehen können,

personenbezogene Daten erheben und verarbeiten, soweit 
diese zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderlich 
sind. Diese Daten dürfen an die im Einsatzfalle im Katas-
trophenschutz mitwirkenden Stellen übermittelt werden, 
soweit sie zu deren Aufgabenerfüllung erforderlich sind.

(3) Zu den Daten nach Absatz 1 zählen nur:

1. Name,

2. Vornamen,

3. Geburtsdatum,

4. Anschrift,

5. Beruf,

6. Angaben über die körperliche Tauglichkeit und Eigen-
schaften,

7. Angaben über den Träger des Katastrophenschutzes, die 
Einheit oder Einrichtung und wahrgenommene Funkti-
onen bei Einsatzkräften des Katastrophenschutzes,

8. Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge,

9. Spezialkenntnisse,

10. Angaben über die Erreichbarkeit,

11. Beschäftigungsstelle und Bankverbindungen.
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(4) Bei der Erfüllung von Entschädigungs- und Erstat-
tungsansprüchen nach den §§ 25 und 26 dürfen die zur Er-
stattung Verpflichteten personenbezogene Daten in dafür 
erforderlichem Umfang verarbeiten. Hierzu zählen nur fol-
gende Daten:

1. die in Absatz 2 Nummer 1 bis 5 genannten Daten,

2. Name und Anschrift des Arbeitsgebers,

3. Höhe und Art der Ansprüche und Bankverbindungen.

§ 36 
Datenverarbeitung in Personenauskunftsstellen

(1) Zur Durchführung der Personenauskunft dürfen per-
sonenbezogene Daten nach Satz 3 von den von einem 
Schadensereignis betroffenen Personen (Schadensopfer) 
verarbeitet werden, soweit dies für Zwecke der Auskunfts-
erteilung über den Verbleib von Betroffenen sowie deren 
Registrierung und Identifizierung erforderlich ist. Angehö-
rigen und anderen Bezugspersonen von Betroffenen sowie 
Berechtigten dürfen Auskünfte über deren Verbleib erteilt 
werden, sofern nicht im Einzelfall schutzwürdige Interes-
sen der Betroffenen entgegenstehen oder die Betroffenen 
einer Auskunftserteilung ausdrücklich widersprochen ha-
ben. Folgende personenbezogenen Daten von Schadens-
opfern dürfen erhoben und verarbeitet werden:

1. Name und Vornamen,

2. Geburtsdatum oder geschätztes Alter,

3. Geschlecht,
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4. Staatsangehörigkeit,

5. Wohnanschrift oder Fundort,

6. besondere Kennzeichen,

7. Grad der Verletzung (leicht oder schwer) oder Totein-
lieferung,

8. Versorgung der Verletzten (ambulant oder stationär) 
und

9. Verlegung in ein anderes Krankenhaus oder eine ande-
re Einrichtung.

(2) Von Auskunftsbegehrenden und Hinweisgebern, die in 
der Personenauskunftsstelle anrufen, dürfen folgende per-
sonenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden:

1. Name und Vornamen,

2. Geburtsdatum,

3. Telefonnummer,

4. Wohnanschrift,

5. Verwandtschaftsverhältnis und

6. berechtigtes Interesse.

Die Auskunftsbegehrenden und Hinweisgeber sind über 
die Verarbeitung ihrer Daten zu unterrichten.
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(3) Ist die von der oder dem Auskunftsbegehrenden ge-
suchte Person nicht oder noch nicht erfasst, ist ein Ver-
misstendatensatz über die betroffene Person anzulegen, 
der folgende Daten enthält:

1. Name und Vornamen,

2. Geburtsdatum,

3. Geschlecht,

4. Staatsangehörigkeit,

5. Wohnanschrift,

6. besondere Kennzeichen,

7. Bekleidung, mitgeführte Gegenstände.

(4) Im Übrigen dürfen Personenauskunftsstellen personen-
bezogene Daten an Behörden, öffentliche Stellen, andere 
Stellen oder Personen übermitteln,

1. zur Erfüllung polizeilicher oder ordnungsbehördlicher 
Aufgaben,

2. soweit sie an der Schadensbewältigung und der Ab-
wehr von weiteren Gefahren beteiligt sind oder soweit 
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist und 
die Kenntnis dieser personenbezogenen Daten zur 
Schadensbewältigung oder Gefahrenabwehr erforder-
lich erscheint,

3. soweit ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu 
übermittelnden Daten glaubhaft gemacht wird und 
die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen nicht 
überwiegen,
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4. soweit ein berechtigtes Interesse geltend gemacht wird 
und offensichtlich ist, dass die Datenübermittlung im 
Interesse der Betroffenen liegt und sie in Kenntnis der 
Sachlage die Einwilligung hierzu erteilen würden.

 

§ 37 
Datenverarbeitung im Gesundheitswesen

Für die Erfüllung von Aufgaben im Gesundheitswesen 
nach § 8 dürfen folgende personenbezogene Daten erho-
ben und verarbeitet werden:

1. Name und Vornamen,

2. Geburtsdatum,

3. Wohnanschrift,

4. Angaben über die Erreichbarkeit,

5. Beruf,

6. Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge,

7. Spezialkenntnisse und

8. Name und Anschrift des Arbeitgebers.
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§ 38 
Gemeinsame Bestimmungen

Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung 
trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die Datenübermitt-
lung durch automatisierten Abruf, tragen die Empfänger 
die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des Abrufs. Die 
Empfänger dürfen die übermittelten personenbezogenen 
Daten nur zu dem Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung 
sie ihnen übermittelt worden sind. Die Verarbeitung zu ei-
nem anderen Zweck ist neben den in § 4 Absatz 2 des Lan-
desdatenschutzgesetzes genannten Gründen zulässig, so-
weit die erneute Erhebung der personenbezogenen Daten 
zu diesem Zweck mit vergleichbaren Mitteln zulässig wäre.

(Inkrafttreten, Außerkrafttreten)
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